
der

siebzehnten Sitzung des Landtages zu Laibach
am 21. /tbrmtr 1863.

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. C o d e l l  i , Landeshauptmann von Kram. —  Regiernngs - Commissär, 
k. k. Landesrath R o t h .  —  Sämmtliche Mitglieder, mit Ausnahme des Herrn Fürstbischofs D r. W i d m e r , dann der 

Herren Abgeordneten: D r. B l c i w e i s ,  Locker,  O b r e f a ,  P i n  der ,  V i l h a r .  — Schriftführer: D r. To i na n .

Tagesordnung: 1. Lesung des Sitzungs-Protokoll« vom 19. Februar. — 2. Vortrag bezüglich der Ansprüche des Landes Kram wegen 
Jncamerirung des ProvmzialsondeS. — 3. Vortrag wegen Auflassung der Brotsatzung in der Stadt Laibach.

Beginn der Sitzung 10 Uhr 15 Minuten vormittags.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Sitzung, nachdem die 
beschlußfähige Anzahl von Abgeordneten vorhanden ist, und 
ersuche den Herrn Schriftführer, das Protokoll der letzten 
Sitzung vorznlesen. (Schriftführer Defchmann liest das
selbe. —  Nach der Verlesung.) Is t gegen die Fassung des 
Protokolls etwas zn bemerken? —  (Nach einer Panse.) 
Nachdem nichts bemerkt wird, ist das Protokoll als richtig 
anerkannt.

M ir  ist von dem Herr» Grafen Anton Aneröperg 
folgender Dringlichkeitsantrag zngekommen:

Der hohe Landtag wolle beschließen:
1. Es sei am 26. dieses Monats die Feier des Jahres

tages, an welchem die Verfassung Oesterreichs auf den 
Grundlagen des Allerhöchsten Diploms vom 20. Ok
tober 1860 mittelst des Allerh. Patents vom 26. Fe
bruar 1861 ins Leben trat, durch eine kirchliches Dank
amt, an welchem sich der Landtag in corpore bethei
lig t, festlich zu begehen und mit den diesbezüglichen 
Einleitungen den Landes-Ansfchuß zn betrauen.

2. Gegenwärtiger Antrag fei alö ein dringlicher zu be
handeln.

Ich stelle vor Allem die UnterstütznngSfrage und 
ersuche diejenigen Herren, welche diesen Antrag unterstützen, 
sich zu erheben. (Die ganze Versammlung erhebt sich.)

Ich stelle nun zweitens die DringlichkeitSfrage. Wenn 
der hohe Landtag erachtet, daß dieser Antrag wirklich als 
dringend anzusehen sei, so bitte ich die Herren, sich auch 
zn erheben. (Die ganze Versammlung erhebt sich.)

Ich ersuche den Herrn Antragsteller nunmehr, seinen 
Antrag zu begründen.

Abg. Gras Anton A u e r s p e r g :  Ich werde nach 
der allgemeinen Unterstützung, welche dieser Antrag bereits 
im Hanse gesunden hat, mich auf wenige Worte beschränken 
können, um den Antrag sowohl waS die Sache selbst, als 
auch, was die Form betrifft zu begründen.

X V II. Landtag« - Sitzung.

W ir stehen hier und arbeiten auf jenem Boden, wel
cher uns durch die beiden Staatsgrnndgesetze, die ich im 
Antrage angeführt habe, eröffnet worden ist. W ir hoffen 
von unfern Arbeiten die größten Segnungen für unser Land, 
was uns der Himmel verleihen wolle.

Während unserer Arbeit ist es wohl gerechtfertigt, einen 
Blick des Dankes und der Bitte nach Oben zu richten. 
W ir können uns nicht verhehlen, daß wir eigentlich, indem 
wir diesen Gedenktag begehen, noch kein E r n t e f e s t  feiern. 
Denn bis jetzt sind allerdings schon einzelne Früchte, aber 
eben noch nicht in allergrößter Fülle zu Tage getreten; 
eö ist zunächst das Maß unserer Arbeit erhöht worden.

W ir feiern vielmehr erst ein F r ü h l i u g s f e s t ,  ein 
Fest, wo wir erst auf die aufkeimenden Saaten Hinblicken 
können, und diese mit Hoffnungen und Wünschen für ihr 
ferneres Gedeihen begleiten. Aber eben dadurch, daß wir 
ein solches Frühlingsfest und noch kein Erntefest feiern, 
wird unsere Feier um so reiner und edler, weil sie frei 
ist vom Eigennütze.

Wenn in dem Anträge von ändern Festlichkeiten nicht 
die Rede ist, so geschah dieß aus folgendem M otive: W ir 
alle hätten gewiß und vom Grunde unseres Herzens ge
wünscht, dieses Fest auch mit einem äußeren weltlichen 
Glanze zu umgeben. Allein ein Blick aus die Verhält
nisse unseres Landes, welches eben zum allgemeinen Besten 
große, ungewöhnliche, und ich sage eS redlich und offen, 
ungebührliche Lasten zn tragen hat ( Bravo! Bravo!), 
legt uns die Gewissenspflicht auf, in Allem, was wir dem 
Lande aiifcrlegeii, in allen neuen Lasten mit der größten 
Zurückhaltung und Behutsamkeit zu Werke zu gehen. Es 
bleibt nnS in dieser Beziehung eben nur übrig, an das 
freiwillige Ermessen der Bevölkerung zu appelliren und eS 
ihr zu überlassen, was sie in diesem Sinne zu thun beab
sichtiget.
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Die Zuweisung der Ausführung der nöthige» Einlei- I 
tungen an den LandeS-Ausschuß geschah der Sache gemäß. 
Der LandeS-Ausschuß ist das Excentivorga» des Landtages; 
eine Zuweisung an irgend einen ändern speziellen Ausschuß 
wurde schon wegen der Einfachheit des Gegenstandes kein 
Motiv für sich gehabt haben.

ES handelt sich hier zunächst nur darum, sich mit den 
kirchlichen Behörde» in's Einvernehmen zu setzen, und fer
ner die erforderlichen Einladungen nicht zn übersehen; dazu 
wird der LandeS-Ausschuß eben das geeignetste Organ sein. 
Was die Dringlichkeit betrifft, so ist dieselbe bereits aner
kannt und die Motivinmg derselben liegt in einem Blicke 
auf den Kalender. W ir haben heute den 21. nnd wollen 
am 26. ein Fest begehen. Ich kann nach diesen Worten 
nur bitten, das hohe HanS möge fo einstimmig, wie es 
den Antrag unterstützt hat , auch eben so einstimmig die 
Annahme beschließen, indem dadurch der Werth des Festes 
erhöht und zugleich ein Zeichen gegeben wird von unserer 
Aller aufrichtigen Hingebung au die gemeinsame Reichs- 
Verfassung. (Lebhaftes B ravo!)

P r ä s i d e n t :  Nacl) §. 21 der Geschäftsordnung 
sollte die Frage gestellt werden, ob dieser Antrag irgend 
einem AuSschnsse zu überweisen sei. Ich glaube jedoch, 
daß bei der nachgewiescucn Dringlichkeit dieses Gegenstan
des sich das hohe HauS dahin entscheiden werde, daß dieser 
Antrag sogleich zur Abstimmung komme. Wenn die Herren 
damit einverstanden sind, so bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.)

Ich bringe sonach den Antrag des Herrn Grasen An
ton Auersperg, den ich bereits verlesen habe, zur Abstim
mung. Jene Herren, welche mit diesem Anträge der Feier , 
einverstanden sind, bitte ich, sich zu erhebe». (Die ganze 
Versammlung erhebt sich.) Der Antrag ist einstimmig an
genommen.

Ich bin aber auch zugleich in der Lage, dem hohen 
Hanse mittheilen zn können, Laß diesem Antrage bereits 
von Seite des Herrn Fürstbischofs entsprochen worden ist, 
indem ich heute eine Zuschrift von dem Landespräsidium 
bekomme» habe, welche folgendermaßen lautet:

„Am 26. d. M -, als am Jahrestage der allergiiädig- 
sten Verleihung der Verfassung, um 10 Uhr Vormittags 
wird der Herr Fürstbischof ein feierliches Hochamt in der 
hiesigen Domkirche abhalten.

Ich habe die Ehre, Euer Hochwohlgeboren zn ersu
che», die Landtags-Abgeordneten von dieser kirchlichen Feier 
mit der Einladung zur Theilnahmc an derselben gefälligst 
in die Kenntniß setzen zu wollen" —  welches ich hiemit thue.

Ich habe vom Herrn D r. Toman einen mit zwanzig 
Unterschriften versehenen Antrag erhalten, folgenden Inha lts :

„Der hohe Landtag wolle beschließen: I n  Erwägung, 
daß die Wiedereinführung der Geschworneugerichte in Ärain 
in Rücksicht der Eultur - ,  der socialen und politischen 
Verhältnisse sehr wünschenswerth ist, —  in weiterer Er 
Wägung, daß die Umänderung der gegenwärtig geltenden 
Strasproeeßordnung aus Grund verfassungsmäßiger Prin- 
cipien dringend nothwendig erscheint, und von der höhnt 
StaatSregierung auch solche in Aussicht gestellt wurde; —  
stellt der Landtag des Herzogthums Krain im Sinne des 
§. 19 der Landesordnung den Antrag: Die hohe StaatS- 
regierung wolle wo möglich in der nächsten ReichSraths- 
session eine Strasproeeßordnung mit Aufnahme der Ge- 
schwornengerichte für die öffentlichen nnd die schweren P ri
vatverbrechen, so wie für alle durch Druckschriften began
genen strafbaren Handlungen zur verfassungsmäßige» Be
handlung verlegen."

Zur Vorberathuug über diesen Antrag werde ein Aus
schuß von fünf Mitgliedern bestellt.

Laibach tun 19. Februar 1863.
D r. Lovro Toinan, Gustav Graf Auersperg, Ant. Freih. 
Zo i s , D r. Josef Suppan, Johann Kapelle, Ignaz Kle- 
mcncic, Joses Sagorz, Anton Rosinan, Franz Viktor 
v. Langer, Deschinann, Mnlley, Joh. Kosler, Joinbart, 
D r. Joh. Skedl, Cvnr. Locker, M . Gollob, M . Korren, 
Ambrosch, Derbitsch, Miroslav Vilhar, D r. Jan. Bleiweis.

Nachdem dieser Antrag hinlänglich unterstützt ist, so 
werde ich denselben in einer der nächsten Sitzungen ans die 
TageS - Ordnung setzen.

W ir kommen nunmehr zum Vorträge bezüglich der 
Ansprüche des Landes Krain, wegen Jneamerirung des 
Provinzial-FondeS. Ich ersuche den betreffenden Herrn Re
ferenten , diesen Vortrag zn beginnen.

Berichterstatter v. S t r a h l :  Der Landes - Ausschuß 
hat cs für eine seiner vorzüglichsten Pflichten erachtet, bei 
der Uebcrnahme des ständischen FondeS sich auch die Frage 
gegenwärtig zn halten, ob mit dem übergebenen Vermögen 
alle VermögenStheile mit übergeben wurden, ob nicht etwa 

j welche im Verlaufe der Zeit verloren gegangen find, nnd 
; welche M itte l es gäbe, die allenfalls verlorenen wieder zu 

revindieiren. Die Beantwortung dieser Frage war um so 
1 schwieriger, als sie au längst vergangene Tage anknüpft, und 

als jede RechtScoiitinuitat des VerfassnugSlebenS durch die 
zweimalige feindliche Invasion in Krain gestört nnd unter
brochen war. Diesen letztem Umständen ist eS vorzüglich 
beizumessen, daß in den maßgebenden Verhältnissen eine 
Unklarheit und Zerfahrenheit sich eingedrängt hat, welche 
einerseits eben sowohl zu maßlosen Hoffnungen verleitete, 
als sie andererseits der Grund war , selbst berechtigte 
Wünsche nud Bitte» abzulehne». ES ist begreiflich, daß 
der hohe Landtag eine Verhandlung, welche durch 4 Jahr
zehende sowohl die Vertreter des Landes, als auch die Verwal
tungsbehörden beschäftigt hat, ohne daß es gelungen wäre, zu 
einem befriedigenden Abschlüsse zu kommen; es ist begreif
lich sage ich, daß der H. Landtag diese Frage nicht sofort 
wird in Berathung ziehen wollen, ohne die vollste Gewähr 
dafür zu habe», daß das reichhaltige M ateria l, welches 
ihr zur Grundlage dient, allseitig gewissenhaft geprüft und 
gesichtet worden ist. Der Landes - Ausschuß hat zwar die 
Ergebnisse dieser Forschungen und seiner Berathnngen in 
einer Denkschrift nicdcrgelcgt, welche sich in den Händen 
der Herren Abgeordnete» befindet, er hat bcu'i» auch einen 
meritorifche» Antrag gestellt, der zur Entscheidung dein H. 
Hcmse vorzuführen sein w ird; nichts destoweuiger bin ich von 
dem LandeS-Ausschussc ermächtigt, in seinem Namen zn er
klären, daß sich fein heutiger Antrag bloß darauf zu be
schränken habe, dem H. Hause auzurathen, daß cö nach An«

; höruiig dieser Denkschrift den Gegenstand seiner Wichtig
keit dem bestehenden Finauz-Ausschusse zur weitern Prüfung 
und Vorberathuug zuweife. Außer dieser ausdrücklichen E r
mächtigung habe ich noch ein anderes, ich möchte sagen, 
persönliches M otiv, welches mich bestimmt, diesen Antrag 
zu stellen.

Nachdem diese Denkschrift bereits in Druck gelegt war, 
sind mir neue Umstände und Quellen bekannt geworden, 
welche möglicherweise für den Gege»sta»d der Frage neue 
Gesichtspuncte eröffnen. Auch bin ich aufmerksam geworden, 
daß zwei Stellen der Denkschrift zn Mißverständnissen führen 
könnten, daher ich eö für meine Pflicht erachte, diese 
Stellen dem H. Hanse anzudeuten und zu bitte«, die nach- 

I folgenden Bemerkungen als erläuternde Ergänzung der 
Denkschrift einzuschalten. Die erste dieser Bemerkungen gilt 
dem Umstande, daß vor dem Jahre 1809 in Krain ein
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ftoitb mit her Bezeichnung Provinzial-Fond nicht bestanden 
hat, wohl aber eine allgemeine Domesticalhaiipteasse, in 
welche alle Steuern, Contributionen und soustigeu Gefälle 
kinzufließeu hatten. In  der Denkschrift nun sind nicht 
alle diese EinnaHmSqnellen besprochen, sondern cs sind nur 
diejenigen einer nähern Erörterung unterzogen, welche auch 
in das Präliminare des im Jahre 1814 activirten Pro- ! 
viuzialfondes übergegangen sind, denn der Kernpnnet der 
Frage ist nur die Jucainerirung dieses Proviueial-Foudes, 
wie er vom Jahre 1814 bis 1826 zum Segen des Landes 
bestanden hat.

Demzufolge wäre in dem §. 1 der Denkschrift die präei- 
fere Fassung in deu Eingangsworten ciuzuschaltcu „bis zum 
Jahre 1809 flössen in die krain. Doincsticalhauptcasse liebst 
ändern nachstehende Einnahmsquellen." Die zweite Geiner- 
knng gilt dein Umstande, daß dort, wo von dem Einkommen 
des Landes aus den Stenerprocenten gesprochen wird, 
dieses nicht dahin zu verstehen sei, daß diese Stenerper- 
cente immer ein Ueberschuß der Steuer waren; sic waren 
dieß mir bis zum Jahre 1809, weil alle Steuern, alle 
Kontributionen nach dem damaligen Steuersysteme in die 
Domesticalhauptcasse cinzufließen hatten, von welcher dann 
nur die sogenannte Militärquotc an das Cameral - Aerar 
abzusühreu, und der Rest für die Bedürfnisse des Landes 
zu verwenden war. Seitdem durch die Occupation der 
Franzosen dieses Steuersystem in Krain gefallen ist, und 
seitdem nach der Rcoccnpirung des Landes auch die öster
reichische Staatsverwaltung dasselbe Steuersystem aöoptirt 
hat, sind diese Stcncrpcrccittc nicht cin Ucberschuß, sondern 
sie waren cin 5°/0 Zuschlag zu der damaligen Steuer.

Nach diesen berichtigenden Bemerkungen sei es gestattet, 
zum Vortrage dieser Denkschrift zu schreiten, und indem mein 
bekanntes Halsleiden mir nicht erlaubt, dieses ungestraft 
selbst zu thnn, so würde ich das H. Haus bitten, meinem 
geehrten Freunde und Collega dem Herrn D r. Suppan, 
der sich dazu erboten hat, zu gestatten, daß er den Bor
trag für mich übernehme, wo ich mir sohin am Schlüsse 
wieder das Wort erbitten würde. (Bravo, Bravo!)

Abg. T r .  S u p p a n :  (Liest.)

„ I .  Zeitabschnitt bis zum Jahre 1809.

§■ 1.
B is  zum Jahre 1809 flössen in die krainische Dome- 

stical-Hanpteasse nebst anderen auch nachstehende Einnahme
quellen :

1. Die Proeente von der alljährlich postnlirten Grund- 
ltnd PcrsonlMcncr, ursprünglich in prälimiuirtem 
Betrage von* * 0 8 4  fl. 39 kr., später mir mehr im 
Betrage v o n ................... 34.883 fl. 25 kr.

2. Das Weindatz-Aeqnivalent mit 17.654 „ 34 „
3. Das Mittcldings-Acqnivalcnt mit 50.000 „ —  „
4. Die Rentgelder mit . . . > 1786 „ 59 „
5. Die HauSzinsnngcn mit . . . 700 „ —  „
6. Das Musik-Jmpostgefalle mit . 500 „ — „
7. Die Activ-Zinsen mit . . . 2287 „ 13 „
8. Die Beiträge ans der Staatsaus- 

gabeu»Lasse zur Bestreitung der 
Elemeiitar-Schadeu-Bergütuug mit 15.000 „ —  „

9. Der Weinansschlag mit . . . 12.000 „ —  „
10. Das Straßcn-Construetions-Gcfäll

m i t ...................................... .... 43.500 „ —  „

Zusammen jährlich . . 178.312 fl. 11 kr.
Diesem Erträgnisse standen folgende fystemisirte Aus

gaben gegenüber:

1. Für Zinsen der Domestieal-Schuld 84.212 fl. 43 kr.
2. „ Tilgung dcö Straßen-Coiistruc-

tious-Capitales . . . .  27.425 „ 39 „
3. „ Besoldungen und Emolumente 11.650 „ —  „
4. „ BesoldungS - und andere Bei

träge   12.678 „ 25 „
5. „  Pensionen nnd Gnadengaben 6102 „ 26 „
6. „ Ban - Reparationen . . . 1950 „ —  „
7. „  Steuern   49 „ 36 „
8. „ Elcmentarschaden-Bergütungcn 15.000 „ —  „
9. „  Tilgung der Landes - Requisi

tionen ans dein Wciuauffchlage 12.000 „ — „
10. Extraordinarien ..................... 6000 „ —  „

Zusammen jährlich . . 177.068 fl. 49 kr.
Im  Entgegenhalte des Erträgnisses von 178.312 fl.

zu den Ausgaben v o n   177.068 „
konnte daher der Provinzial-Fond auf einen 

aktiven Jahresüberschuß von . . . .  1240 fl.
rechnen.

§• 2 .

Die historische Genesis der einzelnen vorerwähnten 
Zuflüsse liegt in Folgendem:

A<1 1. S t e u e r - P r o  ceute.

Diese betrugen 5# n von der jährlich postnlirten Steuer* 
summe von 347.541 fl. 57 kr., von welcher dein H. 2(crarc
nur die sogenannte Militärquotc mit 260.457 fl. 18 kr.
abgeführt, der Ucberschuß von 87.084 fl. 39 tr. aber auf 
Grund uralter Ucbercinkunft der Stände Krain's mit dem 
allerhöchsten Hofe, den Ständen nnd rücksichtlich dein Pro
vinzial - Fonde, zur Bedeckung der Zinsen der Doiucstical- 
Schuldcn und anderer Auslagen, sowie zur (Srcinmg eines 
Amortisation# - Foudes für diese Schulden belassen wurde.

Als durch das Finanzpatent vom 20. Febr. 1811 die 
Interessen der Domestical-Schuld auf die Hälfte herab
gesetzt wurden, hat auch der Provinzial - Fond nicht den 
ganzen obigen Ilebcrschnß bcuöthigct, sondern in das Prä
liminare vom I .  1820 nur den verminderten Betrag von 
36.179 fl. 11 kr. in dieser Rubrik in Empfang gestellt.

Ad 2. D a ö  W e i u d a t z - A c q u i v a l e n t .
Schon vor mehr als 400 Jahren bestand in Krain 

der Weindatz, oder, wie dieß Gefälle in älterer Zeit hieß, 
die Zapfenmaß, und zwar für Rechnung des allerh. LaudeS- 
fürsten, somit als ein Staatsgefälle. Die Einhebung be
sorgten theils l a n d  c s f  ü r  f t l i  chc Einnehmer (Wcin- 
datzierö), theils hatte die Landschaft dieß Gefälle in Pacht 
genommen.

Erzherzog Carl von Oesterreich, als damaliger Landes
fürst, hat im I .  1570, theils zur Besorgung der kroatischen 
und Meeresgrenzen, theils zur Abzahlung übergroßer eigener 
Schulden, au die krainischen Stände eine große Anforde
rung gestellt, worüber die Landschaft Krain's demselben 
einen in 11 Jahresraten zu bezahlenden Beitrag von
750.000 fl. bewilligte.

Damit jedoch die Landschaft diese große Summe im 
Lande möglichst aufbringen könne, ist ihr der Weindatz 
auf 11 nacheinander folgende Jahre überlassen worden. Nach 
Ablauf dieser ist im 3 .1582 , wegen der fortbestchcndcn 
starken landeSfürstl. Poftulate, den Ständen der Weindatz 
fortbelassen worden, und blieb eS, als im I .  1625 die 
Stände die Besorgung des Grenzwesens und im I .  1632 
die Bezahlung von 800.000 fl. Hofschnlden übernommen 
hatten.
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Anläßlich der Kriege Deutschland's mit Schweden hat 
die krainische Landschaft, zugleich mit jener von Steiermark 
und Kärnten, im I .  1633 ihres Theils 160.000 fl. außer
ordentliche Kriegscontribution erlegt, wogegen ihr nicht nur 
der Weindatz-Bczug, sondern auch eine Erhöhung desselben 
in der Gebühr zugestandcu wurde.

M it  dem Jmmediat-Erlasse Ihrer Majestät der Kaiserin 
M aria Theresia, ddo. 1. Mürz 1747, ist daS Weiudatz- 
Gefällc zwar incanierirt, dabei jedoch an die Cameral-Com- 
mission der Befehl ertheilt worden, „daß selbe einer ehr- 
„sameu Landschaft in Crain die von diesem Weindaz biß- 
„hero jährlich eingebrachte 17.654 fl. 34 kr. 3 d l. , in 
„quatemberlichen ralis mit 4413 fl. 38 kr. 2% dl. ans 
„der Cameralkasse richtig stellen, und auch andurch voll- 
„ständig schadl os  halten solle; gestalten W ir dem auch 
„nicht entgegen seyn, euch (der Landschaft) auf Verlangen 
„dieEomposseß fothanen Weindazgefälls vorläufig in Gnaden 
„zu bewilligen."

Ad 3. D aS  M i t t c l d i n g s - A e q u i v a l e n t .  
Mitteldings - Gefälle waren alle Manth - und Zoll- 

gefälle im ganzen Lande, mit Einschluß der damals znm 
Laude Kram gehörigen Seehäfen von Triest und Fiume. 
Dieses Gesäß haben die Stände Kkain'S vom I .  1570 bis 
zum I .  1728 ununterbrochen genossen.

M it allcrh. Resolution weiland S r. Majestät Carl VI., 
ddo. .31. Jänner 1628, wurde auch dieses Gefüll „zur mehreren 
„Empor- und iu Gangbringung des in den innerösterr. 
„Erbländern neu eingeführten Commvrcii" pro aerurio 
incamerirt, dagegen aber „wegen anno 1632 übernommener 
„gewisser Summen H o f -  und K r i e g s -  Schulden" der 
Landschaft Krain, „zur Erhaltung ihres Eredites", aus de» 
Eameral - Mauth - Acmtcrn das Acqnivalent mit jährlich
50.000 fl. zugestanden.

Zur Sicherheit dieses AcqnivalenteS wurde der Land
schaft auch der Compoffeß bei den drei Mäutheu zu Laibach, 
Fiume und Triest mit dem Beisatze eingeräumt, „daß von 
„den bei diesen dreh Mauthämbtern eingehenden, in der 
„Eassa befindlichen Geldern, ehender, biß nicht sie Land
schaft ihr quanlum aequivalens quartaliter würdt empfangen
„haben, nichts erhoben werden dürfe, und der ehrsamen 
„Landschaft besondere Eassa - Schlüsseln eingeantwortet", 
sowie ihr auch das Recht der Mitsperre cingcränmt wurde.
Ad 4 und 5. R e n t g e l d e r  und H a u s z i n s u n g e n .  

Zn den ersteren zählten die Erträgnisse des Gutes
Unterthuru m i t .......................................  1786 fl. 59 kr.

zu den letzteren: die Zinsnngen der 
übrigen landschaftlichen oder ständischen
Gebäude mit   700 „ — „

Zu den Gebäuden gehörten:
1. Die B u rg ;
2. daö Landhaus;
3. das Haus Eonse.-Nr. 195 in der Salcudcrgasse, welches 

am 10. Sept. 1805 im Lieitativnswegc um 8000 fl. 
erstanden wurde;

4. das Ballhaus in der Gradischa;
5. das Theater, ursprünglich als Reitschule benützt, und 

in den Jahren 1764 und 1765 zu einem Theater und 
Ballhause umstaltet;

6. das Redouten-Gebäude, dessen Saal im I .  1786 und 
1787 aus dem Erlöse von 12, von verschiedenen adeligen 
Familien Krain's gestifteten Feldkanonen, mit einem 
Kostcnaufwandc von 6240 fl. hcrgestcllt wurde;

7. die au die Redoute stoßenden Hänser Eonse.-Nr. 136 
und 137 bei S t. Jacob, woselbst ehedem die Schulen 
untergebracht waren;

8. das Lyceal-Gebäude, welches ans einem tut I .  1789 
um den Betrag von 6987 fl. erkauften FratiziSkauer- 
Kloster, mit einem von der Landschaft bestrittenen 
Kostenauswaude von 26.826 fl. ,  zn Schulzwecken 
adaptirt wurde;

9. das Gebäude der Militär-Hauptwache, ehemals ein 
Bestandtheil des vorgedachten Franziskaner-Klosters;

10. die M ilitä r - Kaserne bei S t. Peter, welche in den 
Jahren 1777 bis 1780 von den Ständen Krain's, 
theils aus eigenem Bermögen, theils ans Beiträgen 
der hierortigen Hausbesitzer erbaut, und im I .  1798 
im städtischen Gruudbuche auf Rainen des M ilitä r- 
Quartier - FondeS umschrieben wurde;

11. die Militär-Kaserne in Neustadt!, welche um dieselbe 
Zeit aus gleiche Weise entstand;

12. das M ilitä r-  Knaben - Erziehungshaus Nr. 13 in der 
Gradischa, weldies die Landschaft unter dem 17. April 
1807 um 12.800 fl. B . Z. aus dem stäud. Dotne- 
stical- Fonde von Palentin Dreo erkaufte;

13. der Pulverthurm;
14. die Mauthhäufer:

a) ait der Earlstädter Linie,
1>) an der Wiener Linie,
c) in Oberlaibach,
d) in Planina,
«*) in Nendegg,
f)  in Möttling,
g) in D^nnkendorf,
h) in Jeßenitz,
i)  in Cernue, 
k) in Podpec, 
i) in Feistritz,

in) in Lustthal; endlich
15. die EiSgrnbe in der Gradischa.

Ad 6. D a s  M u s i k - I m p o s t g e f ä l l e .
Dieses Gefälle wurde von S r. Majestät Kaiser Josef >- 

mit Patent vom 28. Dee. 1707 eingeführt, von den Ständen 
gewöhnlich von 6 zu 6 Jahren gepachtet, und mit Reeeß 
weiland Ihrer Majestät der Kaiserin Maria Theresia, ddo. 
25. October 1749, den Ständen überlassen.

Ad 7. D ie  A c t i v - Z i n s e n .
Diese bestanden in den Interessen der ans verschiedenen 

Privat - Rechtstiteln erworbenen, der Landschaft gehörigen 
Aerarial -, Domestical«, Fonds - und Privat-Obligationeu. 
Au solchen Obligationen und Forderungen besaß die Landschaft:

1. Eine Obligation der städtischen Easse über ein mit 4°/0 
verzinsliches Eapital pr. . . t *  3700 fl. —  kr.

2. die 2% Hofkammer - Obligation^:
Nr. 27.546 pr. 12.000 fl. und 
Nr. 29.550 pr. 785 fl., zusammen
m i t ..........................................  12.785 „ —  „

3. die 2 l /2°/0 Staatsschnldvcrschrcibnn-
gen Nr. 75, ddo. 1. M ai 1785, pr. 20.000 „ —  „ 
und Nr. 76, ddo. 1. Nov. 1786, pr. 24.000 „ —  „

4. die 2Va°/0 kramisch-stünd. Aerarial-
Obligationen Nr. 2 pr...................  2000 „ —  „
Nr. 380 pr.....................................   4150 „  —  „
Nr. 1864 pr. 115 fl. und Nr. 1865

pr. 15 fl., zusammen . . . 130 „ —  „
Nr. 4554 pr. 170 fl. und Nr. 9292 

pr. 23 fl., zusammen . . .  193 „ —  „
Nr. 11133 pr. 240 fl. und Nr. 11609 

pr. 16 fl., zusammen . . . .  256 „ —  „
Nr. 12149 pr.................................. 1000 „  —  „



5. die 1*'4°,'0 krainisch-ständ. Aerarial-
Obligation Nr. 1996 pr. . . . 1000 fl. —  kr.

6. bei dem Obcrlaibach - Planinaer 
Straßen - ConstructionS - Fonde an 
in den 1 . 1806 und 1807 gemachten
Vorschüssen zn 3°/0 verzinslich . . 31.283 „ 17 „

7. bei dem EontributionS - Abschrei- 
bnngS-Fonde eine zu 6°/n verzinsliche 
und mit den Domest.-Obligationen 
Nr. 498 pr. 13.500 f l . , Nr. 514 
pr. 2000 fl. und Nr. 603 pr. 4500 fl.
gedeckte Forderung von . . . .  20.000 „  —  „

8. bei dem NavigationS-Fonde ein ver
zinsliches, aus der stäub. Gasse ge
gebenes Darlehen von . . . .  32.222 „ 3 1/, „

9. bei dem Militär-Foude für in den
3. 1800 bis 1809 geleistete Vor
schüsse , im scalamäßig redncirten
Betrage v o n ................................ 22.235 „ 18 „

10. bei verschiedene» Privat-Parteien des 
Landes, für die zur Bezahlung der 
im 1 .1799 ausgeschriebenen Kriegs- 
ftcner vorgeschossene und bis Novem
ber 1808 noch nicht getilgte Autici- 
pationS-Raten pr  9451 „ 48 „

Ad 8. E l e m e u t a r  - Schaden - B e r g ü t u n g .  
Aus dem Ueberschusse des incamerirten Weindatzes sind 

den Ständen von S r. Majestät dem Kaiser Leopold II. 
alle Jahre 15 000 fl. überlassen worden, welche ihre Wid
mung zu Nachlässe» cm der Schuldensteuer, und in Folge 
allerh. Genehmigung de int. 2. August 1806, später zur 
Vergütung von Eleinentaischaden hatten.

Da diese EinuahmSrubrik zu dem ebengedachten Zwecke 
auch wieder in Ausgabe kam, und kommen mußte, so 
erscheint dieselbe eigentlich nur als eine durchlaufende Post, 
und kann als eine Ertragsquelle des Provinzialsondes 
eigentlich nicht angesehen werden.

Ad 9. D e r  We i n - A u f s c h l a g .
Dieser Zufluß hatte die Bestimmung zur Berichtigung 

der Interessen und zur Amortisirung des kraiu. Zwangs- 
Darlehen vom I .  1805;6 und der Landes - Requisitionen 
verwendet zu werden, nud kam dieser Zufluß in der gleichen 
Höhe alljährlich auch in Ausgabe.

Ad 10. D aS  S t r a ß c n  - C o n s t r u e t i o u S g e f ä l l c .
Dieses bezog die Landschaft für die auf i h r e  Koste» 

hergestellte Straße von Oberlaibach bis Planina, in den 
beiden Wegmanth-Stationen Obcrlaibach und Planina.

§• 3.
Bezüglich der aus diesem Provinzialsoudc zu bestrei

tenden Lasten kommt zn bemerken:
Z u  der I. AnSgabSpos t :  Z i n s e n  der  D o m e 

stic a l s ch n l d , 
daß die Domcsiicalschuld nach einem dcm Präliminare pro 
1820 bcigclcgteu Ausweise in 5 Posten zu verschiedenem 
Zinsfüße von 1 ‘ 2 , l®/4 , 2 und 2 % °/0 , im Gesammt- 
betrage von 3,069.585 fl. 25 kr. bestand, und einen Zinsen-
luifwand v o n ..................................... 68.138 fl. 22 kr.

erheischte, und daß die Differenz mit 
dem oben im §. 1 erwähnten Zinsen«
«rforderriisse pr................................. 84.212 „ 43 „

dadurch erklärt w ird , daß im letztem Betrage auch die 
Zinsen der Oberlaibachcr und Planinaer Straßen-Constnic- 
tionö-Capitalien pr. 616.378 fl. 17 V* fr. enthalten waren.

Nach dein von der H. Regierung pnblicirtcn, von der 
Staatsschulden - Commission zusammeiigestellteu Ausweise 
ddo. 31. Oktober 1860, Post-Nr. 60 (S . Wiener Ztg.) 
betrug att diesem Tage die Domesticalschuld von Kraut, 
verzinslich mit l 3/4°/0 . . . .  45.450 fl. —  kr.

„ 2°/0 . . . .  1,473.273 „ 15 „
.. 3% %  . . . .  1,111.291 „ 15 „

3% . . . 3.410 „ -  „
Zusammen in oft. W. . 2,633.424 ft. 30 kr. 

und erheischte einen Ziusenauswand in rnnder Summe von 
58.200 fl. —  kr.

Z u  der II. Au s g a b s p o s t :  Rü c k z a h l u n g  der
S t r a ß e n - C o n s t r u c t i o n S - C a p i t a l i e n .
Zur Tilgung dieser Kapitalien pr.

616.378 fl. 17 kr. wurde der von dem 
Erträgnisse der Mäuthe in Obcrlaibach
und Planina pr..................................... 43.500 fl. —  kr.
(Empfangsrubrik 10) über Abzug der

Interessen v o n ............................   . 16.074 „ 21 „
verbleibenbe Ueberschnß pr. . . . 27.425 fl. 39 kr. 
verwendet, und als Ansgabspost ausgcwieseu.

Z u  ber III. A u s g a b s p o s t :  B e s o l d u n g e n  unb 
E m o l  u m ei l te 

wirb bemerkt, baß bie Besolbmigen bes Präfibenten, ber 
Verorbneten uiib ber Kauzlei ber ständischen Körperschaft 
8500 fl. —  kr. betrugen, ber Mehrbetrag aber bas Er- 
forberniß für einen Musiklehrer, einen Lehrer der flavifchen, 
bann der italienischen Sprache, für die Gcwcrbs-Jndnstrie- 
fchule, den Unterricht der Hebammen und den Tanzuuterricht 
barstellt.
D ie  IV. A u S g a b s - R u b r i k :  B e s o l d u n g s -  und 

ande r e  B e i t r ä g e  
umfaßte die Beitragsleistung zu den Gehalten der Beamten 
der Buchhaltung , der Kassen und der Doinainen - Admi
nistration mit 2978 fl. 25 f r . ; —  zu Schulzwecken. dem 
Ackerbaufondc, ber Stabtbeleuchtung, Pscrbcpräinicn u. s. f.
D ie  V., VI., VII. A u s g a b s - R u b r i k :  Pe n s i o n e n ,  
G n a d e u g a b e n , B  a u r e p a r a t i o n e n u. S t e u e r n  
benöthigen keines Eominciitars.
D ie  VIII. m tb IX. A u s g a b s - R u b r i k :  E l e m e n 
t a r »  Schaden - V e r g ü t u n g  unb T i l g u n g  ber  

La n bes r e q u i s i t i o u S - F o r b c r  ungen 
betraf nur bie ben gleichen Empfängen für biese fpeciellen 
Zwecke (Empfangsrubrik 8 unb 9) parallel gegenüberste- 
henbe AuSgabs-Veirechnung.
I n  der X. A u S g a b S - R u b r i k :  E x t r a o r d i n a r i e n  
endlich, fand das Erforderniß für Kanzlei- unb sonstige 
unvorgesehene Auslagen seinen zifsermüßige» AuSbruck.

§• 4.
Wenn aus bieser Darstellung einerseits unwiberlegbar 

nachgewiesen hervorgeht, baß ber krainische Provinzialfond 
in feiner vorcrörtcrten Dotirung die M itte l gefunden hat, 
nicht nur allen seinen Verpflichtungen nachzukommen, son
dern auch gemeinnützige, das allgemeine LandeSinteresse 
fördernde Anstalten in's Leben zn rufen, zn erhalten und 
zu unterstützen, ohne zu diesem Ende die Steuerkrast des 
Landes mit Umlagen und Zuschlägen in Anspruch zu 
nehmen; so zeigt dieselbe andererseits nicht minder, mit 
welch' bedeutenden und hochherzigen Opfern der Ergebenheit 
nnd Treue an feine Landesfürsten, das kleine, aber ge- 
siunnngsfeste Land Kram diese Einnahmsquellen sich ver
dienen mußte.
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Das kaiserliche Wort selbst anerkannte im Weindatz- und I 
MittcldingS-Acqnivalentc das m o h l b e g r ü n d e t e  Recht  ! 
d e r S  ch a d l o s l> a l t u n g der Landschaft für die außer
ordentlichen vom Lande zn S t a a t s z w c c k e n  gemachten 
Beiträge.

Das kaiserliche Wort selbst bestimmte die B ü r g 
schaf t  für den ungeschmälerten Rechtsbestand dieses, an 
der Hand der Geschichte erwiesenen, durch unumstößliche, 
verbriefte Zeugnisse bescheinigten E i g e n t h u m ö ;  und eö 
schien, daß ein auf sol cher  Prämisse fußender, mehr als 
lOOjähriger Besitz, schon in  sich selbst  genügende Ge
währ wenigstens dafür bieten sollte, daß seine Rechtsmä
ßigkeit nicht in Frage gezogen werden könne.

I I .  Zeitabschnitt vom Jahre IS 09 bis 1818.

§. 5.
Es ist selbstverständlich nicht Ausgabe dieses BortrageS, 

die folgenschweren Ereignisse alle zu schildern, welche der 
im I .  1809 mit erneuerter Wuth unternommene Einfall 
der Franzosen für die Verfassungs-Verhältnisse Krain's im 
Gefolge hatte.

In  dem Wiener Friedensschlüsse an Frankreich abge
treten , und durch das Organisirungs - Statut ddo. Paris
15. April 1811, zu einer Civil - Provinz der vereinigten 
illyrischen Provinzen nmgeschasfen, wurde darin die vor
mals ständische Verfassung gänzlich ignorirt; die Einziehung 
aller Contribntionen und Gefälle, die Aufhebung aller 
Brüderschaften und Confvrtien ausgesprochen, und für die 
zurückgebliebenen Zahlungen und Landesfchulden eine eigene 
Liquidirnng in Aussicht gestellt. I n  letzterer Beziehung ; 
insbesonders wurde von den Domcstical^L>chuld-Capitalieu 
ein Betrag von 1,057.821 fl. 51 kr. mit einer Verzinsung 
von 26.445 fl: 32 kr. in Renten-Anweisnngen auf Grund
zinse (TranSfcrte und Rescriptionen) umgewandelt.

Der Pariser Friede vom 30. M ai 1814 gab Kram 
seinem angestammten Herrscherhanse zurück, und es wurde, 
wie bekannt, Graf S  a n r a u als Hofcommiffär zur Reor- 
ganisirnng der Provinz Krain entsendet.

M it  Note vom 14. Juni 1814, Nr. 232 Prov.- 
Ges. - Samml., ordnete Graf S  a n r a ll die Errichtung 
eines Provinzialfondes für Krain an, und übergab die 
Gebarung und die Easse dem k. k. Zahlamte, die Ver
waltung aber der politischen Landesstelle. Diesen Provin
zialfond untertheilte er, offenbar in Nichtbeachtung der 
vorerwähnten, vor der franzöfischeu Occupatio« bestandenen, 
factischen und rechtlichen Grundlagen, in folgende drei 
Hauptbestandtheile, a ls :

I. Rcalitäten-Rcchte und Activ-Eapitalieu, welche ein , 
Eigenthum des durch die vvrbestaudeuen Stände Krain's 
vertretenen Landes bilden. Diese Unterabtheilung nannte 
er den landeShauptmannschastlichen Fond.

II. Fonde, welche in LandeS-Angelegenheiten errichtet, 
aber von den frühem Ständen verwaltet wurden, als 
welche er mit fpccieller Widmung bezeichnete:

a) den Provinzial - Schulden - Tilgungsfond;
b) den Steuer - Schaden - Vergütungsfond ;
c) den M ilitä r - Bequartierungsf ond;
(1) den Vorspannsfond.

III. Den Theaterfond.
Was die erste Hauptabtheilnng, den sogenannten lan- 

deshauptmannschastlichen Fond belangt, so wurden:
a) die zwei Kasernen in Laibach und Neustadtl, das M i

litär - Erziehungshaus, die Hauptwache, der Pulver
thurm und das Schloß iit Untcrthuni vom Organi-
siruugs-Eommissär zwar als Eigenthnm der Provinz

erklärt, diese Gebäude jedoch dem M ilitä r zur unent
geltlichen Benützung übergeben; die Kosten der Erhal
tung dieser Gebäude wurde dem M ilitä r - Bequar- 
tiernngssonde zugewiesen.

b) Daö Lycenm wurde zu Schulzwecken gewidmet, die 
Erhaltung desselben dem Provinzialfonde aufgebürdet.

e) Die verschiedenen Mauthhäuser sind einem abgesonder
ten landesfürstlichen Wegsonde zugewiesen, und ans 
dein Provinzialfonde ausgefchieden worden.

(I) Das Ballhaus, daö Hanö Eonsc. - Nr. 195 in der 
Saleudergaffe und die Eisgrube wurden zur zinsbrin- 
ßcuben Vermiethnng gewidmet.

(“) Landhaus und Burg wurden zur unentgeltlichen Be
nützung der Behörden; endlich

f)  daö Theater- und Redouten - Gebäude, daun die an
stoßenden Häuser Eonsc.-Nr. 136 und 137 aut S t. 
Jacobsplatze, zu einem selbstständigen, dem Theater« 
fonde bestimmt.
Von den suIj II. angeführten, den Provinzialfond im 

engem Sinne bildenden einzelnen Fonden wurden: der 
Feuer- und Wasserschaden-Vergütungsfond in Folge allerh. 
Entschließung vom 19. Februar 1816, der M ilitä r - Be- 
qnartierungs- und der Vorspannsfond in Folge allerh. 
Entschließung vom 29. Ju li 1816 aufgelöst, und cs blieb, 
als einen speciellen Zweck int Auge haltend, mir mehr der 
Provinzial'Schnldeu-TilgungSsond.

Zur Dotirung dieses Fondes waren vom Organi- 
sirnngS-Eomnnssär, mit Rücksicht ans die vorgedachte W id
mung einzelner ständischer Gebäude, alle jene Zuflüsse 
wieder eröffnet, welche im §. 1 , als im Präliminare des 
Provinzialfondes eingestellt, auf geführt werden; mit allei
niger Ausnahme der 8. und 10. Einnahmsrnbrik, d. i. 
dem Beitrage von 15.000 fl. aus der Staatskasse zur 
Elementar-Schaden-Vergütung und dem Straßen-Eonstrnc- 
tions-Gefälle pr. 43.500 st.

Dergleichen legte er diesem Fonde die gleichartigen, 
oben §. 1 erwähnten Ausgaben, mit Ausnahme der 2., 8. 
und 9. Ausgabs-Rubriken für das Straßen-Constrnctions- 
Eapital, die Elementarfchaden-Vergütnng und die Tilgung 
der Requisition^ - Forderungen auf.

§• 6 .
Es ist unverkennbar, daß dieser Schöpfung des da

maligen Organisirnngs-Eommissärs der Gedanke zu Grunde 
gelegen sein mochte, das durch die feindliche Invasion mit 
dem Staatseigcuthuine vermengte E igenthnm  der Land
schaft, für dieselbe wieder auszuscheiden, und sein Erträgniß 
zur Deckung der Landesbedürfnisse zu widmen.

Befremden aber muß es, daß ungeachtet dieser sach
gemäßen , den Rechtsboden einnehmenden Anschauung, in der 
Durchführung derselben die Eonseqnenzen des Eigenthmnes 
nicht beachtet, und insbesonders in der Widmung der ein
zelnen, der Landschaft gehörigen Gebäude, ganz nach 
Willkür vorgcgaitgcit wurde.

Nicht minder fällt es auf , daß der Eintheiluugsgruud 
in Rcalitäten-Rcchte »nd Activ-Eapitalien, welche ein E i
gen t h n m des Landes gebildet; und im Fonde, die in 
Landes - Angelegenheiten errichtet, aber  von den frühem 
Ständen verwal t et  wurden, —  in dem oben geschilderten 
historischen Ursprung dieser Fonde keinerlei Berechtigung 
findet.

Deuu es ist durch keine Thatfache erweislich, daß 
zwischen den Realitäten-Rechten, Activ-Eapitalien und den 
übrigen Einnahms-Quellen des Provinzialfondes jemals 
eilt Unterschied in der Richtung gemacht wurde, als hätte 
sich die Landschaft nur rückfichtlich der Erstem, nnd nicht



auch hinsichtlich dcr Letztem als vollkommene Eigenthümerin 
des Provinzial- Fondcs angesehen, ans dessen g e m e i n 
schaf t l i chen Erträgnissen sie die Kosten dcr Landeser- 
fvrdcrnissc und des Landcöhaushaltcs bestritt, und dessen 
Verwaltung durch ihre vcrordnctc Stelle, dcr Landschaft 
nicht etwa als eine Concessivn zur Förderung von Rcgie- 
rungszwcckcn, sondern als gesetzlicher Ausfluß des, oft 
mit so bcdcntcndcn Opfern aus dem Domcsticum, und 
für das Domcsticum erworbenen Eigcnthnmes zukam.

ES bedurfte, um dessen klar zu werden, nur dcr 
Erinnerung, daß das Weindatz- und M itte ld ings-Äqui
valent gewissermaßen nur die spärliche R e n t e  j c n c r E a - 
p i t a l i c n waren, welche in alten Zeiten das Land Krain 
seinem Landcsfürsten mit so großer Opfcrwilligkcit vorge- 
strcckt hat.

181. Ze itabschn itt vom  Ja h re  I S I S  bis zur 
Neuzeit.

§• 7.

M it  dcr a. H. Entschließung vom 29. August und
17. November 1818 wurde dem Lande Krain seine vor- 
bestandcne ständische Verfassung wieder zugestandcn, und die 
Organisirnng des Landtages mit a. H. Entschließung vom
12. August 1820 genehmiget.

Es kam die Frage zur Verhandlung, ob der Pro
vinzial - Fond an die Stünde zu übergeben sei oder nicht.

Die Stände legten das Präliminare für das Jahr 
1820, worin sic die im §. 1 erwähnten Zuflüsse des 
Provinzial - Fondcs mit . . . .  178.312 fl. 11 kr. 
und den gegcnübcrstehenden Ausgaben pr. 177.008 „ 49 „ 
in Anspruch nahmen.

Hierüber erfolgte die a. H. Entschließung vom 28. 
April 1821, Kraft welcher von den so präliminirtcn Ein
nahmen des Provinzial - Fondcs nur die ans dcr frühem 
ständischen Verfassung abgeleiteten „Posten" 2 , 3 , 4 ,  5,
6 und 7 , zusammen mit . . . .  72.928 fl. 46 kr.

und von den Ausgaben die Posten 
1, 3, 4, 5, 6 7 n. 10, zusammen mit 122.643 „ 10 „
den Ständen zugewiesen wurden, wor-________________
ans sich eilt jährlicher Abgang von 49.714 fl. 24 kr. 

ergeben hätte.
Zugleich befahlen Sc. k. k. Majestät, die Stände vor

läufig darüber zu befragen, ob sic es verziehen, den s o 
dotirtcn Provinzial-Fond zu übernehmen, oder mit einer auf 
die Bedeckung ihrer Bedürfnisse berechneten, und nach 
einem jährlichen Voranschläge zu bestimmenden Dotation 
aus dem Acrare bctheilt zu werden.

Bei der Beantwortung dieser Frage sei jede andere 
Rücksicht, als jene auf den wahren Vortheil des Landes 
zu beseitigen.

Die ans dem Landtage vom 18. Oktober 1821 ver
sammelten Stünde Krain's beschlossen in einem Majestäts- 
gesuchc an die Stufen des a. H. Thrones die Bitte nieder- 
zulcgcn, daß sic die Einziehung des Provinzial - Fondcs 
nicht wünschen können, sondern im Interesse des Landes 
bitten müssen, demselben den Provinzial-Fond, so wie er 
w a r ,  zurückzngebcn.

Am 15. Dcccmbcr 1826 wurde den Stünden das 
Gubcrnial-Dcerct vom 1. Dcccmbcr 1826, Z. 23703, zu- 
gestellt, nach dessen Inhalt Sc. Majestät mit a. H. Ent
schließung vom 6. Ju li 1826 die Aufhebung des bisher be
standenen krainischcn Provinzial - Fondcs und dessen Jnca- 
nicrirnng anznordncn geruht haben, und daß die näheren 
Bestimmungen hierüber nachträglich bekannt gegeben werden.
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Noch bevor diese hcrablangtcn, hat die ständisch - ver- 
ordnete Stelle in dem Majcslätsgcsnchc vom 3. Jänner 
1827 die Bestürzung dcö Landes über diese Verfügung 
höchsten Orts zur Kenntniß gebracht, und um die Bew illi
gung gebeten, die Stände Krain's zu einem außerordent
lichen Landtage zusammen berufen zu dürfen, um über diese 
das Landcsinteresse so tief berührende Maßnahme Bcra- 
thung zu pflegen.

M it dem Decretc vom 15. Februar 1827, Nr. 3220, 
endlich wurden den Stünden die von der k. k. Hofkanzlci, 
im Einverständnisse mit dcr Studien - Hofcommission und 
dcr Hofkammer, mit dem Erlasse vom 17. Nov. 1826, Nr. 
29105, getroffenen nähern Bestimmungen, hinsichtlich dcr 
Jncamcrirung dcö Provinzial-Fondcs, bekannt gegeben.

Nach diesen Bestimmungen sollten, mit Hinweisung 
auf das im §. 1 erwähnte Präliminare: 

i>) Die drei ersten Einnahms-Rubriken, d. i. die Stcncr- 
proccntc, dann das Weindatz - und Mittcldings-Aequi- 
valent dem Staatsschätze anheim fallen;

b) das Gut Unterthurn, als Eamcralgnt behandelt, und 
die Rcntgcldcr zum Staatsschatze cinbczogcn werden;

c) tue Hauszinse dcr ständischen Gebäude sollten dem 
Staatsschätze Zufällen, und die Gebäude selbst in die 
Staats - Domaincn - Verwaltung übergehen;

<•) das Musik - Jmpostgcfällc bis zur Entscheidung über 
dessen Fortbestand, —  ebenso 

t>) die Zinsen dcr ständischen Activ-Capitalien, in den 
Staatsschatz entfließen;

f) der Elementar - Schaden - Vcrgütnngs - Beitrag, mit 
Rücksicht ans die Einführung von Steuer-Nachlässen, 
ganz entfallen;

g) das Wein - Anfschlagsgefällc dem Acrare zugcwcndct 
werden, wogegen dieses die Berichtigung des krain. 
Zwangsdarlchenö von den Jahren 1805,0 und 1809,10 
übernahm, endlich

h) das Straßen - Eonstruetionsgcfüll dem k. k. Acrare 
zitfallen. ,
Dagegen wurde hinsichtlich der ständischen Ausgabs- 

Posten bestimmt:
a) Daß die Berichtigung dcr ersten und zweiten Aus

gabspost, d. i. die Verzinsung dcr Domcstiealschnld, 
und die Tilgung der Planinaer-Straßcn-Constrnetions- 
Eapitalicn vom Staatsschätze übernommen werden solle; 

l>) daß die dritte Ausgabspost an Besoldungen und Emo
lumenten ans der den Ständen jährlich zu bewilli
genden Dotation bestritten werden solle;

c) von den in dcr vierten Ausgabs-Rubrik enthaltenen 
Bcsoldnngs - und ändern Beiträgen hätten die Bei
trüge für die Stadtbcleuchtung, da diese nur der 
städtischen Gemcinde-Casse obliege, ganz zu entfallen, —  
andere Beiträge wurden zur Uebcrnahmc dem Studicn- 
niid Rcligionsfondc, oder dem Staatsschatze zuge- 
wicscn;

<1) die fünfte Auögabs - Rubrik: Pensionen, Provisionen
u. s. f. sollten, nach Gebühr und Erfordcrniß, aus 
dcr den Ständen jährlich zu bewilligenden Dotation 
berichtigt werden;

e) die Kosten für Banreparationen wurden bezüglich des 
Landhauses dcr obgcdachtcn Dotation —  bezüglich 
des Lyecums dem Studicnfondc —  bezüglich aller 
anderer Gebäude dem Staatsschatze, als künftigen 
Eigcnthümer derselben, zugewiesen;

f) das Gleiche galt hinsichtlich der siebenten Ansgabsru- 
brik für Stenern;

g) Die Elcmcntar-Schaden-Vergntung habe anfzuhörcn; 
dcr dicßfüllige Ende 1826 verbliebene Cassa-Borrath



von 11.526 fl. 8 kr. sei nach dcn einschlägigen, biShiu 
bestandenen Direetiven zn vertheilen; 

li) die Tilgung der Landes-Rcquisitionsfordcrnngcn aus 
dem Weinanfschlage übernahm der Staat aus Grund
lage der mit Gnbernial-Cnrrcndc vom 1. März 1826, 
Nr. 3422, angebahnten Liquidirung;

i) endlich sollte die zehnte Ausgabspost: der Extraordi
narien, mit der gehörigen Begründung von Fall zu Fall 
in das ständische Präliminare ausgenommen werden. 
Zugleich wurde verfügt, daß das I. k. Cameral-Zahl- 

amt weitershin die ständische Easse zu besorgen haben werde.

§. 8 .
Es war begreiflich, daß durch eine Verfügung solcher 

A rt, die dem Lande zugestandene ständische Verfassung zn 
einem Scheinleben verurtheilt, und die Landesvertretung in 
solche Abhängigkeit von der Regierung gebracht wurde, daß 
eine zur allseitigen Wahrnehmung und Förderung der LandeS- 
Interessen ersprießliche Thätigkeit derselben, schon von 
vorne herein unmöglich gemacht wurde.

Denn wollte man das wieder anfgelebte Institut der 
Stände für etwas Besseres ansehen, als für eine Versor
gung«-Anstalt einiger Fuuctionäre, so mußte man der 
Landes - Vertretung mit dem ihr zngcwiesenen Wirkungs
kreise auch die M itte l gönnen, sich darin im Interesse des 
Landes unabhängig und unbeirrt zu bewegen. Wollte man 
ernstlich in dcn Vertretern des Landes jene Organe ersehen, 
deren Bestimmung es nach dem §. 5 des kais. Statutes 
vom 2V. August 1818 war, alle Gegenstände wahrzu- 
nehmen, „welche das Wohl der Provinz, „das Wohl der 
Stände, oder jenes eines einzelnen Standes betreffen", so 
mußte die Staatsverwaltung die Rolle des Vormundes der 
Vormünder aufgeben; sie mußte, wenn sic „die tiefen 
Wunden, welche „das Laud in einer verhängnißvollen Zeit 
getroffen hatten", wirklich heilen wollte, vor Allem dafür  
sorgen, daß dem Lande sei n E i g e n t h u m ,  sein Ver
mögen: der Provinzialfond rückgegeben werde.

Die Stände Krain's zögerten mich keinen Augenblick, 
in dieser Richtung um Abhilfe zu bitten, und überreichten, 
nachdem die auf dem Landtage vorn 15. Oktober 1827 
beschlossene Absendung einer eigenen Deputation höchsten 
O rts nicht genehmigt wurde, unter dem 8. März 1828 
abermals ein Majestäts-Gesuch, worin sie um die Rückgabe 
des Provinzialsoudes, mit der Dotirung der ersten acht 
Einnahms-Rubriken pr. . . . . 124.107 fl. 57 kr. 
gegen Ucbenmhme der 1. 3. 4. 5. 6.

7. 8. n. 10. Ausgabs-Rubrik, im 
präliminirten Betrage von . . . 119.123 „ 22 „ 

baten.
Hierüber erfloß die allerh. Entschließung vom 3. Aug. 

1829, des Inhaltes: cs seien die dcn krainischen Ständen 
vormals eigenthümlich zugehörig gewesenen Realitäten und 
Aetiv - Capitalien gehörig auszumitteln, und wieder ihrer 
vorschriftmäßigen Verwaltung und Gebarung zu übergeben. 
Sonst habe cs bei der allerh. Entschließung vom 6. Ju li ; 
1826 in der Art zu verbleiben, daß bei dem Ausmaße 
der jährlichen Dotation der Stände ihr eigenes Einkommen ' 
gehörig zu berücksichtigen sein werde.

Nach dem Hofkanzlei - Deerete vom 22. Sept. 1832, 
Nr. 20.681, habe bei der Beurtheilung der Eigenthums
frage der Besitz vom Jahre 1809 als Basis zu dienen, 
und wurde in Folge allerh. Entschließung vom 16. Jänner 
1841 (Hoskanzlei-Decret vom 26. Jänner 1841, Z. 2570), 
anerkannt, daß bei Berechnung a l l e r  den Ständen in 
Gemäßheit der allerh. Entschließung vom 3. August 1829

zurückzuerstattenden Vermögenstheile der 29. August deö 
Jahres 1818 als terminus a quo anzunchmcn sei.

Endlich sprach die allerh. Entschließung vom 16. 
Jänner 1841 (Gnbernial-Decret vom 18. Februar 1841, 
Z. 3506), und jene vom 3. Sept. 1841 (Gnb. - Dccret 
vom 10. Sept. 1841, Z. 23.455), den weiter» Grund
satz anS: „daß die Rückgabe dieser Vermögensbcstandtheile 
u n g e s c h mä l e r t ,  somit ohne der Gegenrechnung irgend 
einer altern ärarischen Forderung, an die krainischen Stände 
oder  an den an die Stelle derselben getretenen krainischen 
Provinzialfond zn erfolgen, und von einer die Vergan
genheit betreffenden Ausgleichung der Nutzungen und Zinse 
mit der den Ständen für diese Zeit aus dem Staatsschatze 
verabreichten Dotation abzukvmmen habe."

Heber die nun bezüglich jeder einzelnen Realität an
gebahnte Verhandlung, und über wiederholte Beschwerden 
und Majcstätsgcsnchc wurden der Landschaft rnckgestellt:

1. An R e a l i t ä t e n :
1. Die Burg am 23. M ai 1833;
2. das Landhaus;
3. das Haus Confc.-Nr. 195;
4. das Ballhaus.

Diese drei Realitäten am 22. Febr. 1833.
5. das Theater;
6. die Redoute;
7. die Häuser Eousc. - Nr. 136 und 137.

Diese drei Objecte, unter Widmung zu einem selbstständig 
zn verwaltende« Theatersonde am 23. M ai 1833.

8. Das Lyccal-Gcbäude am 23. M ai 1833;
9. die M ilitä r - Hauptwache;

10. und 11. die M ilitä r - Kasernen in Laibach und Neu
stadt! , jedoch mir mit dem laut Hosk. - Dccretc vom 
31. August 1843, Z. 35.090, mit 34.235 fl. 12 kr. 
ermittelten, scalamäßig aus 22.235 fl. 18 kr. redu- 
cirtern Aeqitümleittc;

12. das Militär-Knabeii-ErziehungShauS, jedoch nur mit 
dem dafür ermittelten Werthe von 9257 fl. 15 kr. 
stimmt 5°/0 Zinsen seit 29. August 1819 (Hoskanzlei- 
Decret vom 21. August 1846, Nr. 28.139),

13. die Mauthhäuser:
a) an der Earlstädter Linie (Hosk.-Decrct vom 28. März 

1832, Nr. 20.681);
b) Oberlaibach;
c) Planina;
(!) Neudcgg;

welche vier Objecte zu Gunsten der Stände veräußert 
wurden, während das Eigenthum der noch übrigen, 
im §. 2 erwähnten Mauthhäuser, so wie jenes des 
Pulocrthurmes und der Eisgmbe den Ständen ab
erkannt wurde, weil sic dcn formellen Beweis des 
Eigcnthnmstitels zu liefern außer Stande waren. 
Endlich

14. das Gut Unterthum.
II. A n  A c t i v - C  a p i t a l i e n :

Von den im §. 2 ad 7) erwähnten Activ-Eapitalien 
wurde die Post 1) rückbezahlt. Für die sub Post-Nr. 2, 
3, 4, 5 erwähnten Obligationen erhielten die Stände:

a) die 2°/0 Hofkammer - Obligation C. M .
9Zr.e284/81116,iido. l.Jän. 1845,pr. 33.000 fl. —  kr.

b) die dto. dto. Nr. D2eo/6180o pr. 23.785 „ —  „
c) die dto. dto. Nr. 8262/,s* t i pr. 1410 „ —  „
d) die 3'/,°-o Verlosungs-Obligation 

Nr. 9846 pr  1000 „ —  ,,



<0 für die am 1. M a i 1841 gezogene 
2% %  krain.-ständ. Aerar.-Oblig.
Nr. 2 pr. 2000 fl., Nr. 380 pr.
4150 fl. und Nr. 158 pr. 320 fl. 
haben die Stände die Barzahlung 
erhalten.

Für die dem Straßen-Construct.-Fonde 
sub Post-Nr. 6) gemachten Vorschüsse 
pr. 31.283 fl. 17 fr. B . Z. erhielten 
die Stände den nach dem Patente vom 
6. Mürz 1810 reducirten Betrag von 15.737 fl. 25 kr. 

Für die demNavigations-Fonde gemachten 
Borschüsse (Post-Nr. 8) pr. 32.222 fl.
3 1/* tr., ohne weitere Erörterung über 
den incamerirten Dermögensrcst des 
bestandenen Fondes, den scalamüßig
reducirten Betrag v o n .........  14.239 „ 10 „

Für die dem M ilitä r = Fotide geleisteten 
Vorschüsse (Post-Nr. 9) den Betrag von 22.235 „ 18 „ 

Für die an Private gegebenen Darlehen 
(Post-Nr. 10) nach einer genauem
L iq u id iru n g .........................  5285 „ 31 „

Endlich für die oben yub c) erwähnten 
verlosten Obligationen den Betrag von 6470 „ —  „

daher zusammen . . 63.907 fl. 24 kr.
welcher Betrag beim Eameral-Zahlamte erhoben und sohin 
fruchtbringend angelegt wurde.

Eine Abrechnung oder Vergütung der bis zur Ueber- 
gabe dieser Obligationen und Aetiva verfallenen Zinfungen 
und Interessen ist nicht erfolgt.

Die Ansprüche an den ContributiouS - AbschreibungS- 
Foud (Post-Nr. 7) pr. 20.000 fl. und auf die einschlägigen 
Obligationen wurde», mit dem Hofkanzlei - Deerete vom 
28. Febr. 1844, Z. 2623, als zur Vergütung nicht geeignet 
abgewiesen, weil „der erwähnte Fond nicht auö landschaft
lichen Domcstical-Mittcln, sondern aus bestimmten Steuer- 
Tangenten mit einer speziellen, nicht mehr bestehenden 
Widmung gebildet worden ist, und keineswegs als ein 
tigcnthüinlichcS Aetiv-Capital der Stände Krain'ö, sondern 
nur als ein nach der vormaligen Einrichtung des StcuerweseuS 
von ihnen verwaltetes Vermögen angesehen werden kann." I 

Dergleichen wurde mit allerh. Entschließung vom 16. 
Jänner 1841, „als außer Frage liegend", der Anspruch 
der Landschaft auf die Rückstellung nachstehender Activ- 
Objcete rückgewieseu, als:

a) des dem Provinzial-Fondc zngcwcndct gewesenen 50l0 
Bezuges von der Grundsteuer des ganzen Landes;

b) des Weindatz - Aequivalentes;
c) des obgedachten Mittelding - Aeqnivalenteö;
d) des bestandenen Musik - JmpostgcfälleS;
e) des aus der Staats-Ausgaben-Caffe in den Provin- 

zial-Fond geflossenen Beitrages für Elementarschaden- 
Dergiitnng, und

f)  des Oberlaibacher und Planinaer Straßen-Eonstruc- 
tionS - Gefälles.

Die vorbestaudenen Stände Krain's haben cs nicht 
unterlassen, in Folge der Landtag« - Beschlüsse der Jahre 
1841 bis 1847 gegen diese Verfügungen in dreifacher 
Richtung bis an die Stufen des allerh. Thrones um Ab
hilfe zu bitten, indem sie sich

1. um die Vergütung der Nutzungen von de» rückgestellten 
Realitäten und Aetiv-Eapitalirn vom 29. August 1818;

2. um die Rückgabe des Contributivns-Abschreibmigs- 
FondeS, endlich

XVII. Landtags - Sitzung.

3. um die Rückeinantwortnng des Weindatz - und M itte l
dings - Aequivalentes, dann des Oberlaibacher und 
Planinaer ConstructionS-GesälleS —  wiederholt und 
angelegentlichst bewarben.

Allein, alle ihre Bitten und Vorstellungen fanden 
keine Erhörung, denn:
ad 1) wurde mit allerh. Entschließung vom 14. M ai 1844 

(Hoskauzlei-Deeret vom 25. M a i 1844, Z. 15.662), 
unter Berufung auf die allerh. Entschließung vom
3. August 1841, woruach cS von jeder Ausgleichung 
zwischen den Nutzungen und den ans dem Staats
schatze den Ständen verabfolgten Dotationen für das 
Vergangene abznkommen habe — erklärt, daß hier
nach auch jeder Anspruch auf einen solchen Ersatz entfalle; 

ad 2) wurde mit allerh. Entschließung vom 5. Dec. 1846 
(Hofkaiizlei-Decrct vom 8. Dec. 1846, Nr. 41.113) 
verordnet, daß es bei den früheren Bestimmungen 
zn verbleibe» habe, und 

| «d 3) wurde mit allerh. Entschließung vom 18. April 1843 
(Gub.-Curr. vom 12. M ai 1843, Z. 10.541) dem 
abermaligen Majestäts-Gesuche der Stände keine Folge 
gegeben.

Unter dem 10. M a i 1848, Z. 243, versuchten eS die 
Stände schließlich nochmals, ihr Begehren vor S r. k. k. 
Majestät zu erneuern; erklärten jedoch mit Rücksicht auf 
die damaligen Zeitverhältuisse unter dem 19. August 1848, 
Z. 599, daß sie v o r l ä u f i g  von dem Begehren um Vor
lage ihres Majestäts-Gesuches abstehen.

Obwohl in der Folge in dieser Richtung fein weiterer 
Schritt geschehen war, so verwahrten sich die Stände doch 
jedesmal bei der Vorlage des behufs der Bestimmung ihrer 
Jahres - Dotation abgeforberten Präliminares ausdrücklich 
vor der Zumuthung, daß dasselbe ein Präliminare des 
gesammten, von der Landschaft als ihr früheres Eigenthum 
beanspruchten Vermögens fei.

M it  der Bemerkung endlich, daß diese Jahres-Dota- 
tion im 10jährigen Durchschnitte der Jahre 1840 bis 1850 
in runder Summe jährlich 12.000 fl. C. M . betragen habe, 
schließt sich die Reihe der historische» Thatsache» in der 
Tragödie deö krai». Provinzial-Fvndes und in den wahrlich 
mit anerkemienSwerther Beharrlichkeit unternommene» Ver
suchen zu dessen Wiedererlangung für das Land Kram.

§. 9.
Und was nun? So ll der Landtag, als dermaliger 

verfassungsmäßiger Vertreter des Landes, den Fade» der 
Verhandlung wieder aufnehmen, oder darf er, ohne sich 
dem Vorwürfe träger Sorglosigkeit anSznsetzeu, zuwarten, 
bis die Staatsverwaltung etwa „bei de» veränderte» Ver
hältnissen" auch diese karge Dotation dem Lande entziehe, 
unter dem Vorgeben, daß dieselbe nur eine im Gnaden
wege den v o r b es t audenen  S t ä n d e »  gewährte A»S- 
hilfe gewesen sei, und mit di es e n zugleich aufgehört habe?

W ir glauben, es sei eine der ersten Pflichten des 
frainifchen Landtages, den Rechtsboden nicht aufzugeben, 
in welchem feine Ansprüche wurzeln, und den Versuch ihrer 
Geltendmachung in dem Momente zu erneuern, in welchem 
dem Lande mit dem Rechte der Selbstverwaltung auch 
die A u f g a b e  zufiel, für die M itte l dieser Verwaltung 
zu sorgen.

Man wende dagegen nicht ein, daß die in Mitte 
liegenden bisherigen Entscheidungen jeden einschlägigen Ver
such schon von vornher als fruchtlos erscheinen lassen müssen, 
denn der Ausgangspunkt ist und bleibt jene a l le r h .  Ent
schließung, womit die Rückgabe des dem Lande Krai» 
gehörig gewesenen Vermögens, auf Grundlage seines Be-
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standcs vom I .  1809, verordnet wurde. Sind in der 
Folge bei der von den Behörden cingclcitetcn D u rc h 
f ü h r u n g  dieses Grundsatzes einzelne dem Lande ungün
stige Entscheidungen selbst höchsten Orts erflossen, so geschah 
dieß, weil, um mich der Worte des Hofkanzlci - DccrctcS 
vom 31. August 1845, Z. 35.090, zu bedienen, „unrich
tige Angaben" als Grundlagen dieser Entscheidungen im 
Auge gehalten wurden; oder, weil man über die historische 
und hier allein maßgebende B e g r ü n d u n g  der Ansprüche 
des Landes mit solcher Oberflächlichkeit hinwegschlüpfte, daß 
thatsächlich in k e i ne r  dieser Entscheidungen auch nur an
näherungsweise der Versuch gemacht wurde, das Gewicht 
d i eser  h i st o r i s ch c n G r ü n d c abzuschwüchcn oder selbe 
zu widerlegen.

Ebensowenig liegt in „den veränderten Zeitvcrhült- 
nissen" ein hinlänglicher Grund, diesen Versuch anfzugebcn, 
denn eö fragt sich nicht um die Opportunität einer politischen 
Maßnahme, sondern in erster Linie um das heilige Recht 
des EigcnthumS, um die Abwehr eines unbehörigcn Ein
griffes in dasselbe. —  Was Recht ist, muß als solches 
unter allen politischen Constellationcn zur Geltung gebracht 
werden dürfen, und Zeitvcrhültnisse, welcher Art sic immer 
sei» mögen, können nie und nimmer einer Rechtsverletzung 
durch die Macht der Umstände den Schein und die Weihe 
des Rechtes auf die Dauer vindicircn.

Daß eine feindliche, in das Land cingcdrnngcuc Armee 
das Eigcnthum des Landes nicht beachten würde, dieß lag 
eben in der Natur einer solchen Invasion, welche den Com- 
mcntar zum Recht nur mit der Spitze ihrer Bajonnettc zu 
schreiben gewohnt ist; —  allein der öster rei chi schen 
Regierung gegenüber war Krain im I .  1809 keine auö 
Abtrünnigkeit a b g c f a l l c n c , sondern im Wiener Frieden 
a b g e t r e t e n e ;  im I .  1814 keine w i e d e r c r o b c r t e ,  
sondern durch den Pariser Frieden wieder zurück g e f a l 
l ene Provinz. (Lebhafter Beifall; Rufe: Sehr richtig!)

Wenn somit nach der Rcorganisirnng des Landes, 
Staats - oder sonstige politische Rücksichten die Jncamcri- 
rung des krainischcn Provinzial-FondcS nothwcndig erscheinen 
ließen, so konnte ein Monarch, der zu seinem Wahlsprnchc 
die Devise: »Justitia regnoruin furnlrnnrntuin« gewählt hat, 
diese Jncamerirung nur unter der Voraussetzung geneh
migen, daß ein Modus gefunden werde, das Land Krain 
für diese Einziehung seines Vermögens zu entschädige».

Diese Entschädigung aber bestand, wenn auch nicht 
im vollen Umfange des frühem Erträgnisses dcö Provin
zial - FondcS, gerade in der alljährlich aus dem Staats
schätze bewilligten Dotation.

Der Wortlaut der a. H. Entschl. vom 28. April 1821, 
wvrnach die Stände, als damalige Vertreter des Landes, 
darüber zu befragen waren, ob sic den Provinzial - Fond 
innerhalb gewisser Begrenzung rückübernchmen, oder da f ü r  
eine, alljährlich zu präliminircnde Dotation aus dem Staats
schätze zu erhalten vorzichcn; der weitere Inhalt der a. H. 
Entschl. vom 3. "August 1829, wvrnach bei der Bemessung 
dieser Dotation die Einkünfte aus den, den Ständen nach 
und nach zurncknbcrgebcncn einzelne» Bestandtheilen des 
früher» Provinzial-Fondes zu berücksichtigen waren; endlich 
der Wortlaut der a. H. Entschließungen vom 16. Jänner 
und 3. Sept. 1841 , womach die Rückgabe dcö frühem 
Landes - Vermögens unges c hmä l e r t  zu erfolgen hatte, 
stellen cs über allen berechtigte» Zweifel klar heraus, daß 
diese Dotation ihrem Ursprünge und ihrer Natur nach bloß 
jene, und zwar karge Entschädigung für die frühem viel 
ergiebigem, nun vom Staate für sich ciugczogencu Eiu- 
nahinsqncllen des ehemaligen Proviuzial-Fondes vorstellte.

Hiebei kann der Umstand, daß diese Dotation ihrer 
Ziffer nach veränderlich war ,  nicht nur nicht verfangen, 
sondern er liefert mit Hinblick darauf, daß auch die frühem 
Zuflüsse des Provinzial-Fondes zum Thcile variabel waren, 
einen weitem Anhaltspunkt für die Behauptung, daß dieses 
Dotations- Vcrhältniß nur ein S u r r o g a t  dcö früher 
bestandenen, und diese dem Lande znflicßendc Rente, einen 
Thcil, und ein A e q n i v a l c n t  dcö Landes - Vermögens 
zu bilden bestimmt war.

Is t aber dieses die rechtliche Natur dieser Dotation, 
daun ist eö unvermeidliche Eonscqucnz dcö Rechtes, daß 
dieser Zufluß mit der Durchschnittsqnote von jährlich 12.000fl. 
dem Lande so lange bleibe, so lange demselben die übrigen 
Renten des Provinzial - Fondcs, deren Stelle er vertritt, 
vorcnthalten werden.

Zwar will man darauf Hinweisen, daß die Staats
verwaltung mit der Jncamerirung des krain. Provinzial- 
Fondes auch die Verzinsung der LandcSschuld übernommen 
habe, allein dieser Einwurf verliert jedes Gewicht, wenn 
ihm die Erwägungen cutgcgcngestcllt werden:

Daß der krain. Provinzial-Fond, Beweis des im §. 1 
erörterten Voranschlages, in seinen damaligen Zuflüssen 
nicht nur volle Deckung für die Verzinsung der Landcs- 
Schuld fand, sondern mit einem activcn Zahrcsübcrschnffe 
bilancirtc;

daß die Staatsverwaltung in den von Jahr zu Jahr 
gesteigerten Stencrpostnlatcn, sowie in den vorcnthaltcncn 
Weindatz- und Mitteldings - Äquivalenten sich nicht nur 
die M itte l zu dieser Verzinsung ans dem L a n d e s -  
V e r m ö g e n  erholte, sondern den Ucberschuß dieser Renten 
zur Amortisirung des Eapitals der Landes - Schuld hätte 
verwenden können und sollen;

daß die Staatsverwaltung, insofcrnc das H. Acrar 
aus dem I .  1806 selbst als Gläubiger des Landes mit 
einer Darlehens-Forderung von 200.000 fl. erschien, sich 
auch wirklich diesen Capital-Schuldbctrag, nach Inhalt des 
Hofkammcr-Präsidial-ErlaffcS vom 1. Febr. 1823, Z. 2487 
(Gub.-Dccrct vom 28. Febr. 1823, Z. 2165), aus "den seit
1. Nov. 1817 bis Ende Octobcr 1820 für den Provinzial- 
Fond rückständigen Mitteldings - Aeguivalcntc rückbezahlte;

daß endlich das Land Krain sicherlich kein Bedenken 
tragen werde, die Verzinsung der Landes - Schuld wieder 
auf sich zu nehmen, woferne ihm auch nur die drei ersten 
Rubriken dcö früher» Einkommens des Provinzial-Fondes 
neuerlich zur Verfügung gestellt würden.

Allein, selbst wenn der Rcchtspnnkt der vorliegenden 
Frage nicht so fest begründet wäre, wie er in der That 
gegründet erscheint, würden politische Rücksichten eö gebie
terisch erheischen, dem Laude Krain den bezüglichen Zufluß 
nicht zu entziehen.

Denn, wenn die Staatsverwaltung einsehen gelernt 
hat, daß das Wohl des Gcsammtstaatcö seine festere Grund
lage in der Autonomie der einzelnen Kronländcr gewinnen 
kann, so bleibt cs auch für die Gesammtheit nicht gleich- 
giltig, ob eine Provinz, die in Folge unverschuldeter Kriegs- 
zufällc ihr ganzes Landes - Vermögen ciugcbüßt hat , die 
M itte l besitze oder nicht, mit den übrigen, von derlei 
Ungemach verschont gebliebenen Provinzen in der Förde
rung des Gesammt-Staatszwcckcs gleichen Schritt zu halten; 
oder ob sie dieses nur auf die Gefahr hin thun könne, 
daß sic sich zur Ermöglichung ihrer autonomen Bewegung 
durch Stcnernmlagen und Zuschläge v o l l e n d s  verblute. 
(Bravo, Bravo!)

Denn in dieser Richtung kann sich wohl Niemand der 
Ucbcrzcugung verschließen, daß jede Opferwilligkeit und 
Beitragölcistnng des Einzelnen ihre, innerhalb der Schranken



der Möglichkeit gezogene, natürliche Grenze findet, und 
daß daö Absterben auch nur e i n e s  Gliedes im Staats
körper der Gesammthcit desselben fühlbar werden müsse. 
(Rufe: Sehr richtig!)

W ill inan endlich auch den Gründen der Billigkeit 
sein O hr nicht verschließen, so muß mau zu der lieber» 
zeugnng gelangen, daß die Provinz K ram , welche durch 
Jahrhunderte das Bollwerk gegen die Raubzüge der Osinanen 
für das g e s a m m t e  Oesterreich gebildet, und als treuer 
Wächter der Ostmark alles Ungemach und alle Opfer des 
Vorpostendicnskes allein getragen hat, diesen kleine» Ersatz 
für das viele Gut und B lu t , welches sie iu dieser ihrer 
Bestimmung hingegeben hat, auch im überschwenglichen 
Maße verdiene. (B ravo , B ravo !)

Im  Angesichte dieser Thatsachen und Verhältnisse daran 
zweifeln wollen, daß eine gerechte Regierung und die iu 
Wien tagende Vertretung des gesammten Reiches diesen 
Gründen des Rechtes, der Politik und der Billigkeit gegen
über taub bleiben würde, —  hieße dieselben geradezu be
leidigen." (B eifa ll; Rufe: Sehr gut!)

Berichterstatter v. S t r a h l :  S o  schnell und fest sich 
dem Gesagten zufolge dem Landes - Ansfchnsse die lieber- 
zeugung aufgedräugt hat, daß das Land aus der Jncame- 
rirnng seines Provinzial-FoudeS Ansprüche au das H. Aerar 
zu stellen berechtiget sei, ebenso zweifelhaft und schwankend 
war der Landes - Ausschuß über die Frage, welcher Weg 
zu betreten sei, um zu diesem Ersätze zu gelange». Liegt 
es tut Interesse deS Landes, die Reactiviruug des P ro 
vinzial - FondeS, sowie er activ und passiv bestanden hat, 
anzustreben, oder ist eö vorzuzichen, im Wege des Ver
gleiches eine Pauschal-Abfiudung für feine Entschädigungs- 
Ansprüche anzunehmen? Daö hohe Haus weiß eö aus der 
Denkschrift, daß der Laudes-Ansschuß sich zn dieser letztem 
Alternative entschlossen hat, und cs wird nun Sache des 
Finanz - Ausschusses sein, die Gründe zu prüfen und zn 
erörtern, welche den Landes - Ausschuß zu dieser Ansicht 
bestimmt haben.

Ich erlaube mir daher im Namen des Landes - Ans- 
schnsscö hier den Antrag zu stellen: Daö h. Hans wolle 
beschließen, den Gegenstand der Frage, welche Ansprüche 
das Land Krain aus der Jucainerirnng seines Provinzial- 
FondcS au das H. Aerar zu stellen hat und wie dieselben 
durchzuführeu find, dem Finanz - Ausschüsse zur Vorbera- 
thnng zu überweisen.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne nunmehr die Debatte über 
diese» Gegenstand und lade jene Herren, welche dießfalls 
daö W ort ergreifen wolle», ei», dasselbe zu verlangen. 
(Es meldet sich Niemand; zum Berichterstatter gewendet): 
Ich bitte um den Antrag.

Nachdem Niemand das Wort zn ergreifen gewünscht 
hat, so schließe ich die Debatte und bringe den Antrag 
des Landes-Ausschusses zur Abstimmung, welcher dahin 
geht: „Das hohe Haus wolle beschließen, der Gegenstand 
der Frage, welche Ansprüche daö Land Krain ans der 
Jncaiuerirung seines Provinzial - FondeS an das H. Aerar 
zn stellen habe und wie dieselben dnrchzuführen sind, sei 
dem Finanz - Ausschüsse zuzuweisen." Warn die Herren 
mit diesem Anträge einverstanden sind, so bitte ich, sich 
zu erheben. (Geschieht.) Er ist einstimmig angenommen.

W ir haben noch einen Gegenstand, das ist: den V o r
trag wegen Aushebung der Brotsatzung.

Berichterstatter A in b r o s ch: Ich muß vor Allem
berichtigen, daß eS sich nicht bloß um die Aushebung der 
Brotsatzung für die Stadt Laibach, sondern vielmehr im 
ganzen Lande handelt, und daß der Landtag hier nur um
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seine Zustimmung befragt wird, nicht um die Erledigung 
eiueö selbstständigen Antrages.

W ir sind heute auf das praktische Feld für unser Land 
übertreten, und daher glaube ich, daß cs ganz zeitgemäß ist, 
mich diese Frage, die daö tägliche Brot betrifft, an diesem 
Tage zn lösen. Es liegt keine mit chemischer Tinte litho- 
graphirte Vorlage den verehrten Mitgliedern vor, weil der 
Gegenstand so faßlich und knrz ist, daß er mich von einem 
ermüdeten Gedächtnisse heute leicht anfgefaßt werden kann, 
und weil für den Fall, als selbst diese Frage einem Aus
schüsse zugewieseu werden sollte, wenigstens die Kosten der 
dreifachen Drucklegung erspart werden. Bevor ich in die 
nähere Deductiou der vorliegenden Daten eingehe, erlaube 
ich mir in kurzen Worten etwaö über die Tanfbestimmnng 
des Brotes in Krain und namentlich in der Hauptstadt 
Laibach vorauSzuschickeu.

Der Tarif des Brotes wird entworfen auf Grund
lage der Gctreidcpmse und ans Grundlage eines Schlüssels, 
welcher schon im I .  1773 entworfen worden ist; dieser 
Schlüssel ist damals der Art entworfen worden, daß je 
nach dem Preise eines Merlings Getreide für eine bestimmte 
Münze Geldes das Gewicht des Brotes bestimmt worden 
ist. Man hat daher nichts anderes gebraucht, als diesen 
Schlüssel, der auch hier vorliegt, einzusehen; man hat 
nichts anderes gebraucht, als die Durchschnitts-Preise des 
Getreides in einem Monate zu erheben, diesen Preis 
anzuschauen und ans dem Schlüssel den Preis einer Semmel 
pr. 1 Kreuzer auözuschreibeu.

Dieser im I .  1773 entworfene Schlüssel war nach der 
damaligen hämischen Münze entworfen, und zwar «ach 
Batzeu. Im  I .  1805 hat in Folge hoher landeShanptmann- 
fchaftlicher Verordnung vom 30. Sept. 1805, Zr 7025, die 
damalige krainerisch-görzerische vereinigte Provinzial-Staats- 
buchhaltuug diesen Schlüssel ans die deutsche Währung abge- 
äudert, und dieser Schlüssel bildet noch heutigen Tags die 
Grundlage zur Bestimmung des Brotgewichtes.

ES werden nämlich in Laibach an jedem Wochen
markte die Preise erhoben, die Summe dieser Wochen- 
rnarkt-Preise bilden die Grundlage der Bestimmungen des 
Tarifeö; weil aber sehr oft an dem Wochenmarkte kein 
Getreide zu Markte gebracht w ird, so bilden iu einem 
solche» Falle die Preise, die man iu den Magazinen erhält, 
die Grundlage zur Berechnung dieses Schlüssels. Es ist 
seit der Einführung der Verzehrungssteuer, und namentlich 
mit der H. Gubernial - Verordnung vom 28. Jänner 1830 
und 28. Jn li 1831 wegen der Verzehrungssteuer, welche 
die Bäcker entrichten, ein Aufschlag von 15% Kreuzer 
pr. Merliug Weizen und 14 Kreuzer pr. Merling Korn 
bewilligt worden, und nach diesen Modalitäten wird nun 
alle Monate der Preis bestimmt.

Daß eine bereits 90 Jahre alte Grundlage znr Be
rechnung dieses Tarifes auf die gegenwärtige Zeit schon 
lange nicht mehr gepaßt hat, braucht wohl nicht näher 
erörtert zu werden. Die Klagen im Publikum über daS 
Brot und die vielen Beschwerden der Bäcker geben genü
gende« Beweis, daß die Grundlage nicht mehr zeitgemäß 
gewesen ist.

lieber mehrseitige Beschwerde» hat man diesen« Uebel- 
staude abzuhelfen getrachtet und erachtet, die Sanirnng 
desselben entweder in der Aufhebung der Brotsatzmig zu 
finde», oder im Entwürfe eines neuen Schlüssels. Der 
bisherige Vorgang über diese amtlichen Bestrebungen wolle 
aus der Note der LandcS-Ncgieruug, welche dießfalls zur 
Beschlußfassung durch dcu Landtag anher gelangt ist, ent
nommen werden.
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Bereits unterm 8. Juni 1854 hat daö bestandene 
Ministerium des Innern ein Gutachten abverlangt, ob die 
hierländigen Verhältnisse den Fortbestand der Gebäckssatzung 
wünschenswerth erscheinen lassen und eventuell, ob die in 
Krain bestehende Berechnungs-Modalität für die Gebäcks- 
taxe mit Rücksicht auf den in Wien angeführten Taxschlüssel 
eine Aenderung zu erfahren hätte.

Ueber diese Fragen wurden sowohl der Laibacher 
Stadtmagistrat als die damals bestandenen Bezirkshaupt
mannschaften einvernommen.

Auf Grundlage der dießfälligen Berichte hat die Lan
desregierung in ihrem Ministerial-Berichte vom 23. März 
1856 sich für die Auflassung der Gebäckssatzung für das 
ganze Land und für die Stadt Laibach insbesondere aus
gesprochen, wodurch die Beantwortung der weitern Frage 
bezüglich der Regelung des Taxschlüssels von selbst entfiel.

Die Entscheidung über die obenerwähnte Frage war 
noch immer in der Schwebe geblieben, als mit 1. M ai 
1860 die neue Gewerbeordnung in Leben trat.

Hatte sich die Ansicht über die Zweckmäßigkeit der 
Auflassung der GcbäckSsatzung schon znr Zeit des Gewerbe- 
Zwanges Geltung verschafft, so konnte cs keinem Zweifel 
unterliegen, daß zu einer Zeit, wo in Folge des allerh. 
Patentes vom 20. December 1859 die Gewerbs-Gefetz- 
gebuug von dem Geiste der freiem Bewegung der Ge
werbe durchweht ist, die Aufhebung der gedachten Satzungs- 
Vorschriften nur im Einklänge mit den dermalen geltenden 
Normen stehen könne.

Die Landesregierung hätte auch keinen Anstand genom
men, diesen Gegenstand bei dem hohen Staats Ministerium 
neuerlich in Anregung zu bringen, allein sie zog es vor, 
in einer sowohl für das Publikum als für die betreffenden 
Gewerbetreibenden so wichtigen Angelegenheit vorerst den 
Stadtmagistrat unterm 9. November 1860 aufzufordern, 
sich hierüber mit besonderer Berücksichtigung der in Folge
der Einführung der neuen Gewerbeordnung ins Auge zu
fassenden Momente und der seit dem Bestände derselben 
gemachten Erfahrungen nach vorläufigem Einvernehmen 
mit der Handels- und Gewerbekammer gutachtlich zu äußern.

Sowohl Magistrat als Handelskammer haben sich für 
die Aufhebung der Brotsatzung ausgesprochen, weßhalb
die Landesregierung in ihrer Ansicht bestärkt mit dem Be
richte vom 18. September 1861 ihren dießfälligen Antrag 
bei dem hohen Staatsministerium mit dem Beisatze er
neuerte, daß die Durchführung dieser Maßregel nach dem 
Gutachten des Stadtmagistrates in der Art zu erfolgen 
hätte, wie dicß für Niederösterreich stattgefunden hat.

Das hohe Ministerium hat zu Folge Erlasses vom
21. October v. I .  rücksichtlich der in Anregung gebrachten 
Frage wegen Aufhebung der Brotfatzung in Krain anzn- 
vrdnen befunden, daß nach Maßgabe des §. 19 L.-O. für 
Krain der krainische Landtag über diesen Gegenstand unter 
Vorbehalt der ministeriellen Entscheidung gutachtlich ver
nommen werde. I n  Befolgung dieses hohen Auftrages 
hat nun die Landesregierung dem Landes - Ausschüsse die 
Verhandlungsakten mitgetheilt, und dieser bringt heute 
diesen Gegenstand zur Berathung des hohen Hauses, hoch- 
welches die Erklärung nur dahin abzugeben haben wird, 
ob hochdasselbe mit der Aufhebung der Brotsatznng im 
Lande Krain einverstanden sei oder nicht. Es handelt sich 
hier um die Aushebung einer schon von vielen Seiten an
gegriffenen, nicht mehr zeitgemäßen Manipulation im ganzen 
Lande, und eö dürfte angemessen sein, hier jenen Bericht 
vorzulesen, welchen die Landesregierung von Krain im 
Jahre 1856 in dieser Richtung vom ganzen Lande dem 
hohen Ministerium erstattet hat.

Weil jedoch dieser Bericht einige Blätter in sich faßt, 
und ich die Aufmerksamkeit des hohen Hauses bei einem 
so evident auf der Hand liegenden Gegenstände nicht in 
Anspruch nehmen w ill, so erlaube ich mir früher die Um
frage zn stellen, ob er gehört werden will. (Rufe: Kurzen 
Auszug.)

Dieser Bericht hat sich gefußt auf die von Seite des 
Magistrates der Laibacher Handelskammer und von den 
damals bestandenen zehn Bezirkshauptmannschaften an die 
Landesregierung eiugegaugeueu dießfälligen Berichte und 
auf den Bericht der Polizei - Direetion. Alle diese Be
richte haben einstimmig erklärt, daß es im Interesse des 
Publikums und nicht minder auch im Interesse der Gewerbetrei
benden liege, die Brotsatznng im ganzen Lande anszuheben.

Ich werde mir nun erlaube», einige allgemeine An
sichten über diesen Gegenstand vorzutragen, bevor der 
Antrag zur Abstimmung kommt.

Den Satzungen auf gewerbliche Erzeugnisse ans Mehl 
liegt die Idee zn Grunde, das Publikum bei dein Beznge 
eines unentbehrlichen Nahrungsmittels gegen überspannte 
PreiSfordernngen der Bäcker zu schützen.

Wenn schon diese Idee an und für sich mit den rich
tigen national-ökonomischen Grundsätzen über Preis und 
Ware und über die möglichst freie Bewegung des Privat- 
Verkehrs nicht in Einklang gebracht werden kann, so hat 
sich eilte nach allen Seiten gerechte und wirksame Durch
führung derselben vollends als ein Problem erwiesen, dessen 
Lösung bisher fruchtlos versucht worden ist.

Die Satzung ist nämlich ein Produkt zahlreicher, von 
den verschiedenartigsten Conjunctnren abhängiger Factoren, 
bereit Geldwerth und wechselseitige Beziehungen keineswegs 
als gegebene Größe vorliegen, sondern erst durch mannig
fache mehr oder minder schwierige und unverläßliche Ope
rationen, durch Sicherstellung und Combinirung der Markt
preise, durch Schätzungen, dann durch Mahl- und Ver- 
backnngSproben bestimmt werden müssen.

Die Aufhebung der Satzung auf das Mehl und auf 
die zur Gebäckerzeugung verwendeten H ilfs- und Neben
stoffe, die freie Entwicklung des Getreidehandels, die Ein
führung der Gctrcibctäufe auf Muster, welche dem Markt
protokolle entgehen und die namhaften Fortschritte in der 
gewerblichen Technik, haben die Schwierigkeiten dieser Ope
rationen in einer Weise gesteigert, daß es gegenwärtig 
geradezu außer den Grenzen der Möglichkeit liegt, einen 
Taxschlüssel auszumitteln, der auf v o l l k o m m e n  richti
gen Grundlagen beruhen, und den Interessen des Publi
kums so wie jener der Gewerbsleutc unter allen Umständen 
eine gleichmäßige Wahrung sichern würde.

Diese Schwierigkeiten bei der Feststellung der Satzung 
haben erfahrungsgemäß auch auf die Handhabung derselben 
zurück gewirkt, da eilte aus unsicherer Basis erfolgte Tax« 
bemeffuttg den natürlichen Wiederstreit der Interessen nicht 
ausgleicht, vielmehr den steten Klagen und Beschwerden 
des Publikums und der Bäcker fortan neue Anhaltspunkte 
bietet und selbst den Behörden nie die volle Beruhigung 
gewährt, daß ihre Amtshandlungen nicht nach der einen 
oder der ändern Seite hin gegen die Grundsätze der B i l 
ligkeit und Gerechtigkeit verstoßen.

Was endlich die von der Satzung erwarteten Vortheile 
für die leichtere Approvisionirnng des Publikums betrifft, 
so haben sich dieselben nach den gemachten Erfahrungen 
zum größten Theile als illusorisch erwiesen.

I n  der Residenzstadt Wien, wo die Satzung nur 
noch bezüglich des Roggenbrotes im Jahre 1854 bestand, 
hat die Erfahrung mehrerer Jahre gezeigt, daß die übrigen 
Gebäcksorten feit der Aufhebung der Satzung in einem



größer» Gewichte oder in einer bessern Qualität ausge- 
backen werden, als dieß bei dem Fortbestände der Satzung 
der Fall wäre, und daß somit die GebäckSsatzuug —  ihrem 
Zwecke zuwider —  nicht das Publikum gegen die über
spannten Preissordernngen der Bäcker, sondern die Bäcker 
gegen die gegründeten Anforderungen des Publikums und 
gegen die Folgen der freien Concurrenz ihrer Gewerbs- 
genossen in Schutz genommen hat.

Ju  Zeiten der Theneruug oder der Getreidenoth läßt 
sich endlich von der Gebäcksatznng durchaus keine Hilfe 
erwarten; beim die Satzung nimmt auf die Herbeifchaffung 
und Vermehrung der Getreidevorrüthe keinen fördernden
Einfluß, wo aber die Borrüthe fehlen oder nicht ausreichen,
da steigt im natürlichen Gange des BerkehrS der Preis
des Getreides und einer jeden Steigerung deö Getreide- 
Preises muß eine entsprechende Steigerung der Satzungs- 
Preise, beziehungsweise eine Herabsetzung des taxmäßigen 
Gewichtes ans dem Fuße Nachfolgen.

Es ist auch in Berücksichtigung dieser allgemeinen
Principien die Brotsatznug in den meisten Ländern und 
Städten anfgehoben worden; nur wir steheu »och hier auf 
dem Punkte, heute die Zustimmung des H. Hanfes dazu 
zu erbitten.

Es ist zwar leicht möglich, daß man gegen die Aus
hebung der Brotsatzimg gewisse Bedenken erhebt, die jedoch 
nur polizeilicher Natur sind. Diese Bedeukeu sind nicht 
hier Gegenstand der Erörterung, sondern Gegenstand der 
Ortspolizei in den betreffenden Gemeinden.

Die Thätigkeit der Localpolizci erstreckt sich noch immer 
aus die Aufsicht Über die Gattung und Qualität des Brotes 
darüber, daß dasselbe der Gesundheit nicht nachteilig sei, 
dann ans die Ueberwachnng der ordentlichen Verkanfsplätzc
ii. s. f.

In  diese Gegenstände dürfte sich unsere Beurtheilung 
heute nicht entlassen, und ich habe nach dieser Erörterung 
nur deu Antrag zur Abstimmung bringen zu lassen, der 
dahin lautet: „Das H. Haus möge beschließen, cs werde
die Zustimmung zur Aufhebung der Brotfatznng im Lande 
Kraili und in der Hauptstadt Laibach ertheilt und der 
Laudes-Auöschuß werde beauftragt, die dießfällige Mitthci- 
luug an die Landesregierung zu machen." Ich werde diesen 
Antrag sogleich schriftlich überreichen.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Debatte über diesen 
Gegenstand. (Nach einer langem Panse.) Wünscht Jemand 
das Wort in dieser Angelegenheit?

Abg. K r o m e v : Ich bin zwar mit dem Antrage 
des verehrten Herrn Vorredners im Wesen einverstanden, 
glaube jedoch,  ̂daß er formell berichtigt werden müßte. 
Denn der §. 55 der Gewerbeordnung vom 20. Deeember 
1859, welche noch in Wirksamkeit besteht, lautet wörtlich 
nachfolgend: „Prciösntzuugcn können nur beim Kleinver
kaufe von Artikeln, die zu den nothwendigsten Bedürfnissen 
des täglichen Unterhaltes gehören, daun bei dem Rauch
fangkehrer - Gewerbe und bei dem Transport und Platz- 
Dienstgewerbe stattfinden. Das Ministerium des Innern 
ist ermächtiget, für die genannten Artikel und Gewerbe 
je nach den örtlichen Verhältnissen die Einführung oder 
Aufhebung solcher Preissatzungeu auSznsprechen."

Nachdem nun daö Ministerium des Innern zur Eiu- 
führnug oder Aufhebung solcher Preiüsatznugen ermächtigt 
ist, so glaube ich, wäre der Antrag, den wir hier zum 
Beschlüsse erheben sollen, folgerichtig folgender: „D er H.
Landtag wolle beschließen: Dem hohen Ministerium des 
Innern sei für das Land Krain die Auslassung der B ro t
satzung zu beantragen."

XVII. Landtags - Sitzung.
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Berichterstatter Amb r o s c h : Ich glaube, daß das 
die nämlichen Worte sind. Ich erlaube mir ausdrücklich, 
die Note der Landesregierung in der 2. Alinea noch ein 
M a l vorznlesen. Auch ich habe den §. 55 der Gewerbe
ordnung hier, welcher eben bestimmt, daß das Ministerium 
dieß zu veranlassen habe. Die Landesregierung hat ja hier 
nichts anderes ausgesprochen, sic hat nur den H. Landtag 
Über Auftrag des Staatsministeriums äugelnden, seine gut
achtliche Acnßcrnng über den Gegenstand der Frage abzu- 
geben.

Diese Idee ist, wie ich glaube, im Ausschußantrage, 
wenn auch nicht mit den nämlichen Worten, ansgedrückt. 
Der Landes - Ausschuß wird an die Landesregierung die 
Mittheilnng machen und diese wird den Gegenstand dem
H. Stantöministerium vorlegen, welches dann seinerseits 
nach §. 55 der Gewerbe-Ordnung Vorgehen wird.

Ueberhanpt aber, wenn die Stylisirnng hier vielleicht 
nicht jedem der Herren Abgeordneten genehm ist, so wird 
der Landes-Ansschuß seiner Note gewiß jene Stylisirnng 
geben, die diesen schon drei Jahre in der Schwebe befind
lichen Gegenstand zur Zufriedenheit eines jeden Herren Ab
geordneten schlichten wird.

Abg. K r v m e r : Ich bitte mit das Wort.
Jnsoferne die H. Landesregierung diesen Gegenstand 

selbst durchführen, und hiezu nur die Zustimmung des Land
tages haben w ill, bin ich mit dcm Anträge deö Herrn Vor
redners ganz einverstanden. Wenn jedoch der Landtag diese 
Angelegenheit als seine eigene und selbstständige behandelt 
wissen w ill, so beantrage ich die Fassung des Beschlusses 
nach meinem Anträge.

Berichterstatter A nt b r o s ch: Der Landtag ist Kraft 
deö §. 19 der Landcsordnnng eingeladen worden, feine 
Ansicht dicßsalls zu eröffnen, und weiters hat er Nichts 
zu thitti.

Abg. K r o i t t c r :  Daun bin ich einverstanden.
Abg. D r. T o m  an : Ich bitte tun das Wort.
Zuerst erlaube ich m ir, Etwas zu bemerken hinsichtlich 

des Einganges zum Vorträge des Herrn Abgeordneten 
Ambrosch. Ich muß gestehen, daß es mich unangenehm 
berührt hat, in einigen Blättern die Worte gelesen zit haben, 
welche neulich der Herr Abgeordnete Ambrosch in diesem 
Lattdtagssaale gesprochen hat, womit er gewissermaßen dem 
ganzen Landtage eine Strafpredigt gehalten (Bravo!), daß 
er seine Zeit verliert. (Beifall.)

Es hat sich damals darum gehandelt, ob der §. 32 
der DienstcSpragmatik debattirt oder nicht debattirt, ob die 
Sitzung um 11 oder halb 12, oder 1 Uhr geschlossen wer
den soll.

Er hat damals dieses angeregt, und hat heute zum 
wiederholten Male bemerkt, daß wir erst mit der heut igen 
Frage auf  praktischen Boden getreten wären. Ich für 
meine Person nehme diese Bemerkung nicht an, ich prote- 
stirc dagegen, weil ich glaube, daß wir in den vergan
genen Tagen in der Berathnng über die Irren - Anstalt, 
über das S p ita l, über das Landes - Lotterie - Attlehen und 
über viele andere Fragen, so wie auch über die Frage der 
Instruction für den Landes-Ausschuß, der Dicustcs-Prag- 
matik, der Geschäfts - Ordnung re. für den Landtag auch 
etwas Practisches geschaffen und debattirt haben. (Bravo, 
Bravo! Rufe: Sehr gut.) Freilich ist cs unangeuchm, wenn 
statt einer lebendigen, abänderlichen Geschäftsordnung, eine 
geschriebene, unabänderliche ausgestellt wird, nach welcher 
cs nicht mehr angeht, wie in der ersten Session, wo ge
wissermaßen Herr Ambrosch die lebendige Geschäftsordnung 
war, nach welcher er uns zu modeln suchte. (Heiterkeit.)

3



14

WaS aber die Sache anbetrifft, so muß ich dem Herrn 
Abgeordneten Ambrosch geradezu zu bedenken geben, daß 
wir mit der Landesregierung als Landtag in keiner Ver- 
bindung stehen, daß w ir derselben keine Beschlüsse zu unter
werfen und mitzutheileu haben.

W ir haben nach der Landesordnung nur die Sauctiou 
des Kaisers über unsere Landesbeschlüsse zu erwarten, oder 
haben wir Anträge an das Ministerium, respective die Staats- 
regiernng zu stellen, und in dieser Beziehung muß ich, in 
Wahrung der Landesverfassung, mich seinem Anträge ent
gegen stellen, und dem Antrage des Herrn Abgeordneten 
Kromer anschließcn. (B ravo!)

Berichterstatter Ambr o s c h :  Was die persönliche Be
merkung anbelangt, so übergehe ich diese. (Abg. D r. Toman: 
Wohl richtig, mit Grund!) Es ist nur eilte Erwiederung 
auf das, was die Zeitungen über solche Aenßerungeu ge
schrieben haben, und ich verweise auch die Beurtheilung 
dieser Angriffe auf die Journalistik.

Was aber den Antrag anbelangt, so ersuche ich den 
Herrn Vertreter der Landesregierung, die Zuschrift hier zu 
vertrete», in welcher eS heißt, daß man der Regierung 
daö dießfälligc Ergcbniß der Berathung bekannt geben solle, 
um dem H. Ministerium hiernach zu berichten.

Ich habe mich nur an das gehalten, was hier vor
liegt , wie die Regierung uns ersucht hat.

RegierungS-Commissär LandeSrath R o t h :  Ich glaube,1 
daß ich jeder Vertretung enthoben b in , nachdem die Zu- j 
fChrist sich ausdrücklich auf den Paragraph der LaudeSord- 
nnng bezieht, der unumstößlich dasteht, und nach welchem1 
die Regierung berechtigt ist, über jedweden Gegenstand den 
Landtag zu ersuchen, sein Gutachten abzugeben.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort in 
dieser Angelegenheit? (Nach einer Pause.) Nachdem sich 
Niemand zum Worte meldet, so schließe ich die Debatte, 
und bitte um den Antrag des Herrn Landesgenchtsrathes 
Kromer. (Nach dessen Uebernahme:) Ich bringe den Antrag 
des Herrn Abgeordneten Kromer zur Abstimmung, welcher 
dahin lautet: . . .

Berichterstatter Ambr osc h :  Ich bitte beide Anträge 
zu lesen, es ist der nämliche Sinn.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, mich nicht zn unterbrechen, 
—  welcher dahin lautet: „D er hohe Landtag wolle be
schließen : Dem hohen Ministerium des Innern sei für 
das Land Krain die Auflassung der Brotsatzung zu bean
tragen."

Hat dieser Antrag die gehörige Unterstützung? (Ein 
Theil der Versammlung erhebt sich.)

Abg. K r o m e r :  Ich erlaube mir nur noch zu be- j 
merken, daß ich mich bei der Antragstellung ganz genau 
an den Wortlaut des §. 19 der Landesordnnng gehalten 
habe, der da ausdrücklich sagt:

„Der Landtag ist berufen, zu beratheu und Anträge 
zu stellen: auf Erlassung allgemeiner Gesetze und Eiurich- 
tuugen, welche die Bedürfnisse und die Wohlfahrt des 
Landes erheischen." Also vorliegend den Antrag zn stellen 
auf Beschlußfassung, daß das Ministerium zu ersuchen sei, 
die Auslassung zu beschließen, obschon im Wege der Landes
regierung . . . (R u f: Ich bitte den Absatz 2 zu lesen.)

Abg. Freih. v. A p s a l t r e r u :  Ich muß mir schon 
erlauben, auf den Absatz 2 des §. 19 der Landesordnung

anfmerfam zn machen, weil der auch eine andere Position 
enthält, und sagt:

„D er Landtag ist berufen: 2. Vorschläge abzugeben 
über alle Gegenstände, worüber er von der Regierung zu 
Rathe gezogen wird."

Ich glaube, es ist dteß ein Gegenstand, worüber der 
I Landtag um seinen Rath gefragt worden ist, und diesen 

Rath zu ertheilen, hat der Antrag des Landes-Ansschusses 
zum Gegenstände gehabt.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe den Antrag des Herrn 
Abg. Kromer zur Abstimmung, welcher dahin lautet:

„D er H. Landtag wolle beschließen, dem H. M in i
sterium des Innern sei für das Land Krain die Auftastung 
der Brotsatzung zu beantragen."

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist ge
fallen.

Somit bringe ich beit Antrag des Landes-AuSschusses 
zur Abstimmung, welcher dahin lautet:

„D er h. Landtag wolle beschließen : ES sei die B ro t
satzung in Krain aufzuheben, und der Landes - Ausschuß 
werde beauftragt, die dießfälligc Note an die Landesregie
rung zu übermitteln."

Wenn die Herren mit dem Anträge einverstanden sind, 
so bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Es ist die über
wiegende Majorität.

Der Landes - Ausschuß wird die Zuschrift in diesem 
Sinne erlassen.

Die Tagesordnung ist erschöpft.
Ich schließe die Sitzung. Die nächste Sitzung ist 

i Dinstag um 10 Uhr. Auf das Programm werden fol
gende Gegenstände gestellt:

1. Vortrag wegen der Gendarmerie-Auslagen.
2. Antrag dcö Herrn Abgeordneten D r. Toman auf 

eine Petition bezüglich der Grundsteuer-Erhöhung; und
3. Ein Antrag auf eine Gnadcugabc ans dem Landes« 

fondc für einen im Dienste verunglückten Diener.
Laildeshailptm. - Stellv. v. W it r z b a ch: Ich bitte 

um das Wort. Ich glaube, daß die jüngst uns vorgelegte 
Regierungsvorlage, betreffend das GrundbuchSwesen sehr 
dringend ist, und nach dem Gesetze selbst müssen Regie
rungsvorlagen vor allen Gegenständen zur Verhandlung 
kommen; deßhalb würde ich beantragen, diesen Gegenstand 
als ersten auf die nächste Tagesordnung zu bringen. Da 
der Herr Landeshauptmann die Tagesordnung ohnedieß 
nach der Geschäftsordnung mit dein Landtage zu verein
baren pflegen, fo glaube ich, ist mein Antrag zu berück
sichtigen.

P r ä s i d e n t :  Ich habe diesen Gegenstand nicht auf 
die Tagesordnung vor Dinstag bringen können, weil ich 
noch nicht die uöthige Zahl der Exemplare dcS Gesammt- 
Entwurses besitze, folglich dieselbe» auch nicht vertheilen kann.

Landeshauptm.-Stellv. v. Wu r z b a c h :  Dann ziehe 
ich meinen Antrag zurück.

P r ä s i d e n t :  Der anwesende Herr LandeSrath theilt 
mir soeben m it, daß heute diese Exemplare einlangen wer
den, mithin werden sie morgen des frühesten schon ver
theilt werden können. ES dürfte also kein Anstand sein, 
diesen Gegenstand Dinstag an die Tagesordnung zu setzen, 
(Ldhptm.-Stellv. v. Wurzbach: der erste) und zwar als erster, 
wenn das hohe HanS damit einverstanden ist.

(Schluß der Sitzung 1 *  Uhr 2 0  M in u te n .)

Druck von Jgn. v. Älkimnayr und F. Bamberg.
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achtzehnten Sitzung des tvaiiu Landtages zu Laibach
am 24 rfcöruar 1863.

A n w e s e n d e : Vor s i t zender :  Freiherr v. Eo d e l l i ,  Landeshauptmann in Krain. — R e g i e r n n g ö - K o m 
mi ssar :  K. f. LandeSrath Herr Rot h.  — Sämmtliche Mitglieder mit Ausnahme des Herrn Fürstbischofs Dr. 
Wi d me r ,  dann der Herren Abgeordneten: Dr. B l e i w e i s ,  P i n  der,  Dr.  S u p p  an,  V i l h a r .  — Schrift
führer : De sch man n.

Tagesordnung: 1. Lesung des SitzungS-Protokolles voni 21. Februar 1803. — 2. Regierungs-Vorlage mit dein Entwürfe eines 
allgemeinen Gesetzes, betreffend die Anlegung neuer Grundbücher und Verbesserung der vorhandenen öffentlichen Bücher. — 3. Antrag des 
Abg. Dr. Toman und Genossen auf eine Petition an Sc. Majestät den Kaiser bezüglich der Erhöhung der tim ten Steuern. —  4. Vor
trag bezüglich der Bequartirungs-Auslagen für die Gendarmerie. —  5. Antrag auf Verleihung einer Gnadengabe aus dem Landessonde

für einen dienstesunfähig gewordenen Schnbbegleiter.

Skginn der Styling 10 Ahr 15 M inuten Vormittag.

P r ä s i d e n t :  Die gehörige Anzahl von Abgeordneten 
ist versammelt. Ich eröffne die Sitzung und ersuche den 

Schriftführer, das Protokoll der letzten Sitzung vorzn- 
lesen. (Schriftführer Toman liest dasselbe. Nack der 
Vorlesung.)

Ist gegen die Fassung des ProiokolleS etwas zu be
merken? (Es meldet sich Niemand.) Nachdem nichts dage
gen bemerkt wird, ist das Protokoll als richtig anerkannt.

Ich bin in der Lage, die vom Herrn Abg. Desch- 
mann in der Sitzung vom 19. D. M . an mick gestellte 
Interpellation in Bezug ans die Oberrealschule in Laibach 
zu beantworten.

Als der Herr Abg. Guttman seinen in der ersten 
Session des krainischen Landtages gestellten Antrag auf 
Errichtung einer Oberrealschule in Laibach in einer Ein
gabe an den Laudesausschuß erneuerte, hat letzterer die
se» Antrag durchaus nickt fallen gelassen, sondern er 
fand sick veranlaßt, den Gemeinderath anzugehen, die 
nöthigen Voreinleitnngen und Erhebungen in Bezug der 
Kosten der Errichtung und Erhaltung einer vollständigen 
aus 6 Elassen bestehende» Oberrealschule in Laiback nach 
allen Richtungen zu pflege» und das Ergebuiß dem Lan- 
desausschusse znr weitern Vorlage an den H. Landtag zu 
überreichen. Der Landesausschuß hat ferner von der 
Commune Laibachs die bestimmte Erklärung abverlangt, 
welche Tangente sie zu den Auslagen der Errichtung und 
Erhaltung dieser Oberrealschule zu leisten willens sei. Der 
Gemeinderath hat über wiederholte Aufforderung von 
Seite des Landesausschusses am 19. v. M . Zahl 297 
diesem Ansinnen entsprochen, und es wird in kürzester Frist 
das dießfällige Operat mit den Anträgen des Landesans-

X V III. Sitzung.

schusseS dem H. Hanse zur Würdigung und Scklußfassung 
vorgelegt werden. (Bravo, bravo.)

An Vas Präsidium des Landtages ist ein Gesuck, 
resp. eine Vorstellung, des Gemeindevorstandes von Teisen
berg eingelangt, betreffend die Steuer - Pachtungsverhand
lungen im dortigen Bezirke.

Nach §. 41 L. O. dürfen Bittschriften, Gesuche 
vom Landtage nicht angenommen werben, insofern sie nicht 
von einem Mitglied? dieses H. HauseS dem Landtage selbst 
überreicht werden.

Ich war also in dem Falle, dieses Gesuch der Ge
meinde Teisenberg mit Hindeutung auf §. 41 Landes
ordnung zurückzustellen.

Ick habe die Ehre Ihnen bekannt zu geben, daß 
zufolge einer Anzeige vom gestrigen Tage der Petitions- 
ausschuß sich eonstituirt, und zum Obmanne Herrn Ru- 
desck, zum Obmannöstcllvcrtrctcr Herrn Grasen Gustav 
Aueröperg, und zum Schriftführer Herrn Earl Defchmaun 
gewählt habe.

Gleichfalls ist die M itte ilung eingelangt, daß sich 
der Finanz-AuSschuß eonstituirt, hiebei den Herrn Grafen 
Anton Aueröperg zum Obmann, Herrn v. Wurzbach zum 
Obinannöstellvrrtrctcr, und den Herrn Abg. v. Langer 
zum Schriftführer gewählt habe.

Ich bringe ferner zur Keuntniß des H. Hauses, baß 
ich ein Schreiben vom Herrn Abg. V ilhar soeben erhal
ten habe deö Inhaltes (liest):

„D a mein Hausdoctor Herr v. Stöckl mir noch 
2 — 3 Tage das Haus zu verlassen nicht bewilligt, bitte 
ich höflichst, meine Abwesenheit vom Landtage für entsckul- 
digt zu halten".

l
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Es ist mir durch Pen Abg. v. Langer ein Gesuch 
mehrerer Distrikts - Physiker vorgelegt worden, in welchem 
sie um gnädige Befürwortung einer Aufbesserung und 
Sicherung ihrer Stellung bei der H. Staatsregiernng 
bitten. Nachdem der Petitionsausschuß bereits constituirt 
ist, so werde ich daö Gesuch demselben zur Antragstellung 
übergeben. W ir kommen nun zur Tagesordnung.

Abg. De sch mann :  Ich bitte, Herr Präsident! 
ich würde mir noch erlauben, bevor w ir zur Tagesordnung 
kommen, bezüglich des Gesuches der Gemeinde Seisenberg 
eine Bemerkung zu machen.

Ich glaube, daß es nur wüuschenSwerth ist, wenn 
an den H. Landtag viele Gesuche einlansen, indem ja 
dadurch gerade unter der Bevölkerung das Interesse am 
Landtage mehr rege erhalten wird, und der Landtag auf die 
kürzeste Weise zur Kenutniß von Bedürfnissen der Land
gemeinden kommt, und auch hier Fragen zur Sprache 
kommen können, die von sehr großer Bedeutung sind. 
Nun hat die Commune Seisenberg ihr Gesuch directe an 
das Präsidium des Landtages eingesendet, wahrscheinlich, 
indem sie nicht wußte, welche Vorschriften dießfalls be
stehen; jedoch glaube ich, da dies, ein Gegenstand ist, der 
gewiß nichts gesetzwidriges enthält, und da die betreffende 
Bestimmung der Landes-Ordnnng besonders zu dem Zwecke 
erlassen worden zu sein scheint, damit nicht allfällige Einlagen 
gemacht werden, die offenbar schon von vornherein zurück- 
zuweisen sind, so würde ich den Antrag stellen, daß daS 
erwähnte Gesuch der Gemeinde Seisenberg derselben nicht 
zurückzustellen sei. Es dürfte sich hier ohnehin Jemand 
unter den Abgeordneten, namentlich der Vertreter der 
Gemeinde Seisenberg bereit finden, nachträglich zu erklä
ren, daß er dieses Gesuch der Gemeinde Seisenberg über
nehme, um es dem H. Landtage zu übergeben.

P r ä s i d e n t :  Ich habe mich genau an 8. 41 
Landes-Ordnung gehalten; ich habe bereits dieses Gesuch 
zurückstelleu lassen, mit Hindeutung eben auf §. 41 L. O .; 
der Gemeinde wird es anheim gestellt bleiben, dieses 
Gesuch einem der Herren Abgeordneten zuzusenden, der 
es dem Landtage vorlegen wird.

Solange der §. 41 L. O. besteht, muß ich mich an 
diesen 8. halten. Ich habe die Ehre gehabt, in der Sitzung 
vom 19. Febr. die Regierungs - Vorlage in Bezug auf 
das Gesetz, betreffend die Regelung neuer Grundbücher 
und Verbesserung bereits bestehender öffentlicher Bücher 
mitzntheilen.

Nachdem nunmehr von Seite der Regierung die 
gehörige Anzahl von Eremplaren dieses Gesetzentwurfes 
eingelangt ist, nachdem sie bereits in den Händen der 
Herren Abgeordneten sich befinden, stelle ick die Anfrage, 
ob dieser Gesetzentwurf an ein bereits bestehendes oder an 
ein neu zu wählendes Eomit«; znzuweiseu sei?

Ich bitte darüber einen Antrag zu stellen.
Landeshauptmanns - Stellvertreter v. W  u r z b a ch: 

Ich beantrage, daß diese Regierungsvorlage einem Aus
schüsse von sieben Mitgliedern zur Vorberathung und Be
richterstattung zuzuweiseu sei, und daß diese Wahl sogleich 
aus der Mitte des Landtages Statt zu finden habe.

Ich beantrage sieben Mitglieder aus der Ursache, 
weil der Gegenstand von außerordentlich großer Wichtig
keit für unser Land ist, weil verschiedene Eapacitäten in 
diesem Ausschüsse wirken sollen, nämlich sowohl Rechtsge
lehrte als Grundbesitzer, und dann weil, wie die Erfah
rung lehrt, öfter mehrere Herren durch Unwohlsein ver
hindert sind, in den Ausschußsitzungen zu erscheinen, folg
lich, wenn wir nur fünf Mitglieder wählen würden, eS 
leicht geschehen könnte, daß oster der Ausschuß nicht be

schlußfähig wäre. Ich stelle weiterö den Antrag, daß 
diese Wahl sogleich geschehe, indem ich diesen Gegenstand 
für sehr dringlich ansehe; wir haben gegenwärtig noch et
was mehr Zeit, wenn einmal, und wie zu hoffen, in 
Kürze, die Gemeindeordnung zur Berathung kommt, würde 
eö uns an dieser Zeit gebrechen.

Ich bitte diesen meinen Antrag zur Uuterstützuugs- 
srage zu bringen.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle die Unterstützungsfrage
über den Antrag des Herrn v. Wurzbach. (Der größte 
Theil der Versammlung erhebt sich.) Er ist genügend 
unterstützt.

Wünscht noch Jemand etwas über diesen Antrag zu 
bemerken? <Es meldet sich Niemand.» Wenn nicht, so 
schreiten wir sogleich zur Wahl. Sieben Mitglieder wer
den gewählt.

Landeshauptmanns - Stellvertreter v. W u r z b a ch: 
Ich bitte die Sitzung fünf Minuten zu unterbrechen.

P r ä s i d e n t :  Die Sitzung wird unterbrochen.
(Nach Wiederaufnahme der Sitzung und Abgabe der 
Stimmzettel.) Die Wahlzettel sind abgegeben; ich werde 
daS Scrntinium im Eonferenzfaale vornehmen lasse» und 
werde den Herrn Landesgerichtsrath Kromer, den Herrn 
Laudesgerichtsrath Brolich und den Herrn Bürgermeister 
Ambrosch ersuchen, das Scrntinium vorzunehmen und das 
Resultat bekannt zu geben. <Die genannten Scrutatoren 
verlassen den Saal.)

W ir kommen nunmehr zum Antrage des Herrn D r. 
Toman, betreffend eine Petition in Bezug auf die E r
höhung der directen, insbesondere der Grundsteuer. Der 
Antrag ist hinlänglich unterstützt; ich ersuche daher den 
Herrn Antragsteller denselben nunmehr zu begründen.

Abg. Dr. T o m a n :  Im  Reichsgesetzblatte ist daö 
Finanz-Gesetz vom 19. Dezember 1862 Nr. 101 für das 
Verwaltungsjahr pnblicirt worden. Der V. Artikel dieses 
Gesetzes lautet zum Theile:

„Zur Bedeckung des in dem Verwaltungsjahre 1863 
sich ergebenden Abganges von 62,502.654 fl. wird erstens 
der zu Folge der kaiferl. Verordnung vom 13. M a i 1859 
Nr. 88 R. G. B. bestehende außerordentliche Zuschlag 
für die Dauer des Verwaltungsjahres 1863

a. bei der Grundsteuer,
b. „  „ Hauszinssteuer,
c. „ „ Hausclassensteuer,
d. „ „ Erwerbstener,
e. „ dem Contributo arti e cornrnercio 

im lomb. venet. Königreiche, und
f. bei der Einkommensteuer, verdoppelt".

Ich habe in der Sitzung vom 19. Februar folgenden
Antrag eingebracht: „D ie durch daö Finanzgesetz 1862
für daö Verwaltungöjahr 1863 ausgesprochene Erhöhung 
der directen Steuer und insbesondere der Grundsteuer ist 
eine für das Herzogthnm Krain unverhältnißmäßige, ohne 
Nachtheil des Landes nicht zu erschwingende Last.

Der Landtag von Krain sieht es daher für feine 
nnabweisliche Pflicht an, in einer wohlmotivirten Petition 
an Se. Majestät den Kaiser über diese Steuererhöhung:

Erstens seine Besorgnisse auszusprechen;
zweitens die Bitte zu stellen:
a. Daß die Durchführung des besagten Finanz- 

gesetzes für daS Jahr 1863 im Hcrzogthume Krain mit 
möglichster Schonung und Nachsicht geschehe, und

b. daß das kaiferl. Ministerium in der nächsten 
Reichsrathösession eine Finanzvorlage für die Regulirung 
der Grundsteuer auf eine für alle Königreiche und Länder 
Oesterreichs ebenmäßigen gerechten Grundlage, wodurch



d "  seit Einführung des stabilen Eatasters dem Herzog- 
thume Krain auserlegten unverhältnißmäßigen Grnndbe- 
steuerung ein Ende gemacht werde, vorlege.

Zur Verfassung dieser Petition werde ein Comit« 
von fünf Mitgliedern mit dem Aufträge, selbe ehethun- 
iichst dem Landtage vorzulegen, bestellt.

Die Petition ist durch eine Deputation von drei 
Mitgliedern des Landtages Seiner Majestät dem Kaiser 

überreichen".
Wenn ich einen solchen Antrag zu stellen mich un

terfangen habe, so geschah dieses nicht, als hätte ich daö 
Bewußtsein, daß ich im Stande bin, alle Motive und 
Daten für diesen wichtigen, folgenschweren Antrag vorzu
bringen. Es geschah dicß aus meiner Liebe zum Vater
lande, die gewiß jeder der Herren Abgeordneten gleich mit 
mir im Herzen trägt; cs geschah, weil die Session bereits 
bedeutend vorgeschritten ist, und von einer ankern vielleicht 
competeuteren Seite ein solcher Antrag nicht gestellt wor
den ist.

Ich betrachte diesen Antrag nicht als die schließlich 
formnlirte Bitte deS Landtages in dieser Beziehung; ich 
w ill damit nur eine Anregung gemacht haben, indem ich 
wohl weiß, und darauf mit vollem Grunde vertraue, daß 
der allgemeine Patriotismus dcS ganzen Landtages unse
res Landes, und insbesondere jener Männer, welche mit 
den Kenntnisse» ausgerüstet in das Comite, welches dafür 
gewählt werden sollte, oder überhaupt jedes Comite, wel
ches diese» Gegenstand zu behandeln haben wird, das 
Mangelnde in meinem Antrage nnd an der Motivirung 
ersetze» werden, da meine Erfahrungen in dieser Beziehung 
nicht auSreichen. I n  dieser Rücksicht werde ich daher in 
meinem heutigen Vortrage ans daS Allernothwendigste mich 
beschränken. Ich werde nur die zunächst liegenden Gründe, 
welche nur jedoch scho» sehr schlagend erscheinen, für die 
Begründung meines Antrages, anführen und überlasse das 
Andere der Berichterstattung darüber.

Mich unterstützt aber auch bas, was schon voran 
geschehen ist. Mehrere Herren Reichsraths- Abgeordneten 
aus diesem Lande haben die Stimme gegen die Steuer- 
erhöhung erhoben; im Herrenhause hat der hochverehrte 
Gras Auersperg diese Steuererhöhung rücksichtlich unseres 
Landes ganz offen mit jenem Namen bezeichnet, welchen 
sie in diesen Verhältnissen verdient.

Indem ich »tich daher auch auf alle diesbezüglichen 
Vorträge, indem ich überzeugt bin, daß dieselben jedem 
der Herren Abgeordneten im Landtage noch als lebende 
Worte vorschweben, berufe; fühle ich mich jedoch verpflich
tet, im Allgemeinen und insbesondere zuerst in formeller 
Beziehung meinen Antrag zu begründen.

Die f o r me l l e  Begründung bezieht sich dahin, ob 
ich berechtiget war, im Sinne der LandeS-Ordnung einen 
solchen Antrag zu stellen. Der §. 19 der L. O. sagt: 
„Der Landtag ist berufen, zu berathen nnd Anträge zu 
stellen über kundgemachte, allgemeine Gesetze und Einrich
tungen, bezüglich ihrer besonder» Rückwirkung auf daS 
Wohl des Landes".

Das Finanzgefctz ist Gesetz, wie ei» anderes, und 
es hat eine außerordentliche und drückende Rückwirkung 
für unser Land. Wenn eS nun dem Landtage gestattet 
ist, directe Anträge über solche allgemeine Gesetze, hinsicht
lich der Rückwirkung ans daS Land zu stelle», so versteht 
es sich wohl, daß demselben auch Petitionen gestattet sind. 
Daß ich aber für die Ueberreichnng der Petition einen 
besonders feierlichen Modus vorgeschlagen, daß ich gemäß , 
$• 41 der L. O. auf eine Deputation hingedeutet habe, 
hat darin feinen Grund, daß diese Deputation Seiuer
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Majestät dem allergnädigsten Herrn und Kaiser die vollste 
Ergebenheit und die unwandelbare Loyalität deS Landta
ges, und die Versicherung der gleichen Gefühle des ganzen 
Landes mit lebendigen Worten anSdrückt, wenn gleich 
wohl der Landtag mit einer Bitte vor die Stufen des 
Thrones kommt, wenn er einen begründeten, gerechten 
Abbruch von der allgemeinen Steuererhöhung verlangt. 
(Bravo, Bravo.» Es geschah die Beantragung dieses 
Modus deßhalb, daß diese unvergleichlich wichtige Frage so 
entsprechend und wahrheitsgetreu durch niündlichen Aus
druck unterstützt werde, damit für die Leiden unseres Lan
des in der Gnade des Monarchen, in der Einsicht deS 
Ministeriums und der gesetzgebenden Factoren eudlick eine 
Erleichterung ciiitretcn mochte. (Lebhafter Beifall.)

Aber nicht bloß formell war ich berechtiget diesen 
Antrag zu stellen, wir haben auch so viele m a t e r i e l l e  
Gründe dafür, daß ick mit Zagen an die Arbeit gegangen 
bin, aus jenem Materiale, welches in der Vergangenheit 
vorbereitet worden und in den bezüglichen Verhältnissen 
massenhaft liegt, zu einer flüchtigen Motivirung das Wich
tigste hervorzuheben.

Weil fei es von mir, Scheingründe oder unrichtige 
Thatsachen anzuführen, ich bedarf deren nicht, weil ich 
nur zu sehr fürchte, daß ich der triftigsten Gründe noch 
welche übergehen werde.

Wenn ich einerseits die Notwendigkeit der Be
deckung der Slaalsbedürsnisse und ferner anerkenne, daß 
die vielen gegen Oesterreichs Bestand gerichteten Angriffe 
in der Vergangenheit, und die dagegen gekehrten Kriegs- 
anstalten für die Erhaltung der Monarchie ohne Verschul
den der österreichische» Regierung die österreichische» Finanz- 
Verhältnisse in eine sehr bedenkliche Lage gebracht haben, 
so kann ich aus der ändern Seite jedoch mein Bedauern 
darüber nicht unterdrücken, daß die österreichische inter
nationale Politik, namentlich vor dem Jahre 1848, durch 
die Unterdrückung der freiheitlichen Regungen am gan
zen Eontinente so ungescheut für die Finanzlage deS 
Vaterlandes allwärtS Subsidicn und Opfer verschwen
dete, durch welche daS Vaterland um seine nothwendigsten 
Kräfte gebracht worden ist. Ich kann nicht mein Be
dauern darüber unterdrücken, daß in 30 FriedenSjahren 
die Schuld, von 400 Millionen, über eine Milliarde hin
auf gekommen ist, anstatt daß man die Zeit benützt hätte, 
diese herabzumindern. Ich kann mein Bedauern darüber 
nickt zurückhalten, daß man die letzten Jahre bis zum 
Wiederansgange der Sonne der Freiheit in Oesterreich 
durch eine kostspielige auf unnatürliche Uniformirung und 
Centralisation gerichtete Verwaltung einen unzweckmäßigen 
Auswand und unerschwingliche StaatSbedürfnisfe geschaffen 
hat, zu deren Bedeckung gegenwärtig die edelsten Kräfte 
deS Volkes in Anspruch genommen und anderen Zweigen 
entzogen werden. (Lebhaftes Bravo.)

Es liegt nicht im Charakter unseres Volkes, eS 
liegt nicht im Charakter deS Landtages und auch nicht 
in dem meinigen einen Schmerzensschrei für nichts und 
nichts zu erheben; unser Laud hat geschwiegen, eS hat 
alle Steuerregulirungen ohne Murren mit Geduld ertra
gen, bis einmal ein Znstand eingetreten ist, wo sich die 
Unfähigkeit der Tragung dieser Lasten allerwärts gezeigt 
hat. W ir haben neuerlich bei der Besprechung der Frage 
hinsichtlich der Jncamerirnng nnd Revindicirung des Pro- 
vinzialsondes aus der ausgezeichneten Motivirung vernom
men, wie opferwillig unsere Stände daö Hab' und Gut un
seres Landes stets aus den Altar deS großer» Vaterlandes 
über Anforderung der Landesfürsten hingegeben haben. 
W ir haben leider auch vernommen, daß dafür in dieser
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Beziehung ihnen Vas nicht geworden ist, was zu erwarten 
gewesen. (Heiterkeit.)

Rein steht das Blatt der Geschichte hinsichtlich der 
Stenerprästirung in unserem Vaterlande; kein schwarzer 
Fleck ist daraus; keine Steuerverweigerung, keine Revolte, 
kein Aufstand steht darauf verzeichnet, und das, meine 
Herren! ermnthigt mich heute, daß ich ein ernstes Wort 
gegen die ungerechte Steuerüberbürdnng erhebe (Lebhafter 
Beifall), indem dieses W ort, das heute und zukünftig 
in dieser Richtung fällt, oder schon gefallen ist, als der 
wahrste Ausdruck der Sorge fürs Vaterland im Einzel
nen ist, welches kleine Vaterland ein wichtiges Glied deö 
gesammten Staatskörpers ist. (Lebhaftes Bravo.)

Solange Zeit die Steuerregulirungen nur das E r
trägnis» in äußerstem Maße in Anspruch nahmen, hat daS 
Land, haben die Landstände es stillschweigend ertragen; 
alö aber daS Capital durch Einführung des stabilen Ka
tasters auf eine bedenkliche Weise in Angriff genommen 
worden, da haben eS die für die Wohlfahrt des Landes 
redlich besorgten Stände für ihre Pflicht gehalten, in vie
len Vorstellungen, in vielen Einwürfen, in vielen Land
tagsbeschlüssen und Gesuchen, ihr Gegengewicht gegen eine 
solche Besteuerung einzulegeu.

Sie haben am 26. Juni 1839, am 11. Ju li 1840, 
am 22. März 1841 solche Schriften an Seine Majestät 
überreicht.

Ganz besonders aber fühlten sich die Stände damals 
zu einer Protestation berufen, als durch den stabilen Ka
taster eine so unverhältnißmäßige Steuer-Mehranlage ans 
das Land gedrückt wurde; da haben sie im Jahre 1844 
eine Petition an Seine Majestät den Kaiser mit einer 
solchen Entschiedenheit, mit einer so umfangreichen Alles 
umfassenden Darstellung der Ueberbürdungsverhältnisse 
überreicht, daß ich heute nichts besseres weiß, als die wich
tigsten Punkte ans derselben zu nehmen, und damit mei
nen heutigen Antrag nach so vielen Jahren wieder zu 
motiviren. (Ruf:  sehr gut.)

Diese Schrift verdanken wir dem Patriotismus und 
der ausgezeichneten Feder des hochverehrten Herrn Grafen 
Anton v. Auersperg, welcher auch heute in unserer Mitte 
sitzt, und gewiß den Faden wieder dort aufnehmen wird, 
wo et ihn gelassen hat. (Bravo! Bravo! Bravo!)

Ich kann mich nicht enthalten, meine Herren! den 
Eingang dieser Schrift Ihnen wörtlich vorzutragen.

Dieser lautet:
„Eure Majestät!

Die treugehorsamen Stände des HerzogthnmS Kram 
haben ans dem letzten Landtage am i i . Sept. v. I . ,  d. i. 
1843, bei Vernehmung des a. H. Grundsteuer-Postulats, 
welcher in Folge der Umlage des stabilen Katasters, 
die bisherige Steuer-Quote dieser Provinz von 535,731 fl. 
U 3/4 kr. auf 682,547 st. 34 kr., mithin um 146,816 fl. 
2 2 y4 kr. steigerte, zn ihrem tiefen Schmerze zum ersten- 
male jene Bereitwilligkeit in Annahme des a. H. Postu
lats, welche ihre bisherigen Landtage charakteristrte, nicht 
an den Tag legen können und sich in ihrem Gewissen 
ausgefordert gefühlt, vor den Augen feiner geheiligten 
Majestät und deö ganzen Landes, dessen S te u e r in te re s s e n  
zu vertreten sie gesetzlich berufen sind, sich bezüglich ihrer 
Mitwirkung und Zustimmung zu einem Bestenerungssystem 
ausdrücklich zn verwahren, welches auf unhaltbarer und 
unsicherer Basis beruhend in feiner Ausführung den gänz
lichen Ruin der Eontribuenten unausbleiblich nach sich 
ziehen muß".

Meine Herren! so haben die Stände des Landes 
Jfrain gesprochen, wir Vertreter des Volkes, die wir

die Leiden des Volkes nicht minder sehen und kennen, 
werden nicht weniger offen, und nicht weniger entschieden, 
insbesondere, nachdem noch zwei außerordentlich mildrückende 
Momente, daß seit jener Zeit so viele neue Steuergat- 
lnugen ins Land gekommen sind, und daß im letzten 
Rcichsrathc und durch die Sanetion Seiner Majestät deS 
Kaisers eine so bedeutende Erhöhung der directen Steuern 
uns aufgelegt wurde, dazu traten, über die Steuer
bedrückung unsere Stimme der Besorgniß und die Bitte 
um Abhilfe erheben! (Bravo!)

Für wahr, wenn man alle diese Mißverhältnisse in 
der Besteuerung ins Auge saßt, so muß man ohne wei
ters überzeugt sein, daß eine Abhilfe unserem Vaterlande 
dringend »othwendig ist, wenn nicht die Stenercontribu- 
tivnSkraft vollständig erschöpft werden soll, da nunmehr 
vorzüglich nur außerordentliche M itte l, alö: Erccutiouen, 
Sequestrationen der Realitäten und des fundus in s tru o  
tus, zur Steuereinbringung führen, daß die Realitäten 
nach einander der Regierung gewissermaßen in die Hände 
fallen, und die Besitzer darauf nichts anders als Arbeiter 
sind. «Lebhafter Beifall, Rufe: sehr wahr!)

In  dieser Schrift mm, welche ich erwähnt habe, 
hat der einstige Landtag, resp. der Verfasser desselben, die 
Betrachtung darüber ausgestellt, wie daS Mißverhältntß 
der Grund-Besteuerung in unserem Lande sowohl in ab
so l u te r  als in r e l a t i v e r  Beziehung vorhanden ist.

Diese Schrift verdient volle Glaubwürdigkeit, weil 
die Thatsachen, welche in derselben enthalten sind, nicht 
mit Emsigkeit, Absichtlichkeit und Vorsichtigkeit gesucht 
worden sind, sondern weil sie so ausgenommen worden sind, 
wie sie sich allerwärts von selbst leicht ergaben.

Es ist eine absolute und relative Überschätzung hin
sichtlich deö Reinertrages unserer Gründe erwiesen, und 
weil der stabile Cataster eben auf den Reinertrag basirt 
ist, so ist die Uebcrburdung mit der Grundsteuer von selbst 
erklärlich.

Die abso l u te Überschätzung erweist sich ans fol
gende Art :  Es ist im Paragraph 192 der Instruction 
hinsichtlich der Catastral - Reinertrags - Erhebungen aus
drücklich anbefohlen, daß bei Bestimmung des Reinertra
ges auf Verpachtungen, gerichtliche Schätzungen und 
Verkäufe Rücksicht zu nehmen ist.

Wenn die Verpachtungen auch nicht gerade die 
untrüglichsten Werthmesser deö Realitätenertrages sind, so 
sind sie doch in Rücksicht dessen, baß der Pächter einen 
Pachtschilling ohne andere weitere Lasten zu bezahlen hat, 
doch ein bedeutend verläßliches M ittel um den Werth 
einer bezüglichen Realität, und die Größe des Ertrages 
zu ermessen. Run hat mau mehrere solche Verpachtungen 
in Betracht genommen und daraus das Resultat gesunden, 
daß der Reinertrag nach dem Catafter, hinsichtlich der 
Pachtschillinge dieser in Betrachtung gestellten Realitäten, 
zweimal, ja dreimal höher, alö der jener Rente aus den 
Pachtverträgen, ausgestellt worden ist.

Daraus ergibt sich, daß nicht 1747/,;o# ,  was das 
Percent der Grundsteuer war, hinsichtlich dieser Realitäten 
gilt, sondern daß das Percent sich auf 41 ,3/3(i , ja sogar aus 
82**/ hinauf steigerte, so, daß nicht 17 '/„ % Grundsteuer 
vom Reinerträge, sondern 41 und 82 % genommen wer
den; dieses gilt vorzüglich hinsichtlich der Waldungen und 
Weiden.

Ebenso hat eö sich bei dem Vergleiche des ange
nommenen Cataster - Reinertrages gegenüber den gericht
lichen Schätzungen, welche doch als behördliche Werth- 
und Ertragöbemessungen Glauben verdienen, gezeigt, daß 
der Reinertrag 4mal höher angenommen worden ist, alö
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die gerichtlichen Schätzungen desselben ergaben, und baß 
ks sich ergibt, baß nickt i~i%, sondern 28 unb 2 9 #  von 
den bezüglichen Realitäten an Grundsteuer abgeliesert 
werben muß.

Die Verkäufe endlich ergeben dasselbe Verhältniß. 
Die Verkäufe sind vermöge ihrer Stipulationen zwischen 
Käufer und Verkäufer, wenn man die Identität der 
Gründe, welche im Verkaufe stehen und deren Catastral- 
Reinertrag erhoben werden soll, constatirt, wenn man 
Gebäude und fumlus instructus abrechnet, fast das 
untrüglichste Werthzeichen, und da hat eS stch ergeben, daß 
bei jenen Realitäten, die man in Vergleich stellt hinsicht
lich des Verkaufes und des daraus sich ergebenden Rein
ertrages, und des angenommenen Reinertrages nach dem 
stabilen Cataster, baß nach demselben der Reinertrag 
3nial höher angenommen worden ist, und daß 34 und 
60# , nicht 17# der Grundsteuer auf dieselben fällt.

Es sind auch andere allgemeine Betrachtungen in 
dieser Schrift ausgestellt worden, welche sich eben ans 
dieser unverhältnißmäßigen Besteuerung ergaben; so z. B. 
daß viele Realitäten von den Besitzern verlassen worden 
find, weil die jährliche Steuer so Hochsast, wieder Rea
litätenwerth und daher unerschwinglich war. ES ist ein 
Beispiel auS dem Bez. Gnrkfeld, Gemeinde Zirkle darin 
angeführt, wo Jemand eine Realität um 8 st. erkauft hat 
und jährlich 7 fl. 34 fr. Steuer bezahlen mußte. (Reiter- 
fett, Bewegung.) Ein anderer Fall, wo die Realität 
um 13 fl. 13 kr. gekauft wurde, und deren Grundsteuer 
12 fl. 45 kr. betrug. Ein dritter Fall, wo die Realität 
Um 12 fl. erkauft wurde, und die Steuer 7 fl. betrug, 
und so viele dergleichen Beispiele, namentlich in Unter- 
krain.

Aber nickt bloß die absolute Ueberschätznng ist 
erwiesen, und ist bei der Grundbesteuerung in Krain vor
handen , sondern auch die r e l a t i v e  Ueberschätznng zeigt 
fich auf eine so ausfallende Weise, daß man kaum begrei
fen kann, wie eine solche relative Ueberschätznng nament
lich im Verhältnisse der Länder Krain, Kärnten, Steier
mark sich zum unberechenbaren Nachtheile unseres Landes bis 
Heute erhalten konnte.

Das Land Krain hat nach dem provisorische» Ca 
taster 535.731 fl. 11% kr. an Grundsteuer jährlich gezahlt, 
nach dem stabilen Cataster mußte cS mit jährliche 146,816 fl. 
22% kr. mehr bezahlen, während dem daS Land Kärnten 
eine Abminderung im Betrage von 152.150 fl. (!) in 
seiner Griindbestenerung erfuhr, und in Steiermark die
selbe auch um 131.550 fl. erniedriget wurde, so daß bei Ver
gleichung des Verhältnisses vor und nach dem stabilen 
Cataster zwischen Krain unb Kärnten, wenn der Mehr
betrag von Krain mit 146.816 fl., und der Minderbetrag 
von Kärnten mit 152.150 fl. summirt wird, sich ein 
Mehrbetrag der jährlichen Gruitdbestenmtiig Krains gegen
über Kärnten, um mehr als 300.000 fl. ergibt, was in 
den abgelanfenen 20 Jahren 6 Millionen auömacht. 
(Sensation.)

Meine Herren, was hätten w ir mit 6 Millionen 
hinsichtlich der landwirthschaftlichen, der industriellen und 
anderer BildungSschulen, der nothwendigen Humanitäts- 
und anderen Anstalten im Lande unternehmen können?! 
— Warum müssen w ir jetzt in jeder Beziehung so spar
sam sein? (Lebhafter Beifall im Hause und im Zuhörer- 
raume.) — Warum müssen wir nach allen Seiten hin uns 
sv enge halten, daß w ir die Aufgabe der Bildung, deS 
Fortschrittes, der Humanität, der Freiheit nicht lösen kön
nen?! (Bravo! Bravo!) — wir sind erschöpft, wir kön
nen uns nicht helfen, und sind am Rande unvergleichlicher

Landescalamität, wenn wir nickt im Stande sind, durch 
diesen Landtag die Gnade deS Monarchen, die Einsicht 
der Regierung und der gesetzgebenden Factoren zu einer 
endlichen Erleichterung zu erreichen.

(Lebhafter Beifall, Rufe: Sehr gut! im Hause und 
Zuhörerraume.)

Wenn man noch weiter in Betracht zieht, wie diese 
Steucrerhöhnng im Lande selbst sich dargestellt hat, so 
wird man sich darüber wundern, daß nach dem stabilen 
Cataster der frühere Laibacher Kreis allein mehr Lasten 
an Grundsteuern zu erschwingen hatte, als früher das 
ganze Land.

Nach dem provisorischen Cataster war das Land 
Krain mit dem Reinerträge von 1,063.670 fl. und der 
Grundsteuer von 535.731 fl. angenommen, und nach dem 
stabilen Cataster mit dem Reinerträge von 3,838.130 fl. 
und Steuer von 682.547 fl. Der Laibacher Kreis war 
früher mit dem Reinerträge von 433.273 fl. und nach 
dem stabilen Cataster mit dem Reinerträge von 1,278.961 
Gulden, also gegenüber dem srühern Landesreincrtrage 
von 1,063.670 fl. mit 215.291 fl. Reinertrag höher, als 
früher das ganze Land Krain angesetzt.

Ich kann mich nicht enthalten, auch noch einige spe
ziellen Besteuerungs-Verhältnisse nach dem stabilen Cata
ster zwischen Krain, Kärnten und Steiermark anzuführen:

Der ganze productive Boden Krains im Flächen
maße von 1,654.866 Joch 120 □  KIftr. ist mit einem 
Reinerträge von 3,838.130 fl. angenommen, und zahlt an 
Steuerquote 682.547 st., so daß auf e in  Joch producti
ven Boden ein Reinertrag von 2 st. 19% kr. und die 
Steuer mit 24% kr. entfällt. Kärnten Hingegen, wel
ches mit dem Flächenmaße von 1,594.996 Joch 437 
□  Klftr., also um nicht viel Joch schwächer im Flächen
maße angenommen wird, bezahlt bei einem Reinerträge 
von 2,530.441 fl., an Steuerquote 449.996 fl., — der Rein
ertrag ist daher 1 fl. 35 kr. und die Steuer nur 17 kr. 
pr. Joch. Und doch welcher Unterschied der Productivät 
ist zwischen Krain und Kärnten! Wie viel fruchtbarer ist 
Letzteres!

Wenn man nun die Nachbarkreise von Krain und 
Steiermark: Neustadtl, Cilli, in Betracht zieht, so ergibt 
sich, daß der Neustädtler Kreis mit 704.754 Joch Flächen
maß mit einem Reinerträge von 1,842.090 fl., mit der 
Steuerqnote nach dem Cataster mit 327.585 f l. , daher 
mit einem Reinerträge von 2 fl. 36 kr. pr. Joch und mit 
einer Steuer von 27% kr. pr. Joch nach dem stabilen 
Cataster ausgenommen wurde, während der Cillier Kreis 
mit 631.242 Joch mit einem Reinerträge von 1,398.546 
Gulden und mit einer Stcuergnote von 248.707 f l . , da
her mit dem Reinerträge von 2 fl. 13 kr. und mit der 
Steuer von 23% kr. pr. Joch erscheint.

Wenn man noch die Nachbarbezirke ins Auge saßt, 
den Bezirk Gnrkfeld in Krain, und den Bezirk Lichtenwald 
in Steiermark, so ergibt sich, daß Gnrkfeld mit 38.513 
Joch Flächenmaß, mit einem Reinerträge von 151.757 fl. 
eine Steuerquote mich dem Calaster mit 32.322 fl. zu 
entrichten Hat, und daß der Reinertrag pr. Joch mit 4 fl. 
42 kr. kommt, und die Steuer 50% kr. beträgt.

Der auf der ändern Seite der Save gelegene Be
zirk Lichtenwald ist mit dem Flächeninhalte von 15.723 
Joch mit dem Reinerträge von 31.194 fl. mit der Steucr- 
guote von 5.547 fl. nur mit dem Reinerträge pr. Joch 
mit 1 fl. 58% kr. und die Besteuerung mit weniger alS 
der Hälfte, nämlich nur mit 21 kr., angesetzt. (Bewegung.)

Gestatten Sie mir, meine Herren, noch einige schla
genden Paralellen zu ziehen, u. z. aus den einzelnen Nach-



bargemeinden und Hanptcnlturcn mit Benützung der Rcin- 
ertragS-Ausweise, wie die Commission sie entworfen hat. 
Die Gemeinde St. Ruprecht im Bezirke Nendegg wird 
mit einem Reinerträge von Einem Joch Acker mit 19 fl. 
15 kr. und die Gemeinde St. Leonhard des Bezirkes 
Pragwald in Steiermark mit 6 fl. 25 fr., und die Ge
meinde Arch des Bezirkes Gurkfeld in Krain von 1 Joch 
Wiesen mit 15 fl. 40 fr., und die Gemeinde Artitsch im 
Bezirke Raun in Steiennarf nur mit 5 st. 50 fr., 
also nur mit einem Drittel des Obigen, die Gemeinde 
Rauno Bezirf Gnrfseld in Krain von 1 Joch Weingarten 
mit 32 st. 40 fr., die Gemeinde Kapellen Bezirf Rann
in Steiennarf mit 9 fl. 55 fr. (Bewegung), die Ge
meinde Groß-Dollina im Bezirke Landstraß in Krain von 
Hutweiden mit 4 fl. 15 kr. und die Gemeinde Sremnitz 
im Bezirke Reicheuburg in Steiermark mit 1 fl. 5 kr. 
im stabilen Cataster angenommen. (Bewegung.)

Welche Wirkung die hier ersichtlichen Differenzen 
im Reinerträge bei ihrer praktischen Anwendung ans die 
Besteuerung auöübeu, wolle man ans folgenden darüber 
ausgestellten Betrachtungen heranssehen:

Wenn ein und derselbe Acker aus 4 Joch 1. Classe 
bestehen würde, so würde derselbe in Krain Bezirk Reu- 
degg, Gemeinde S t. Ruprecht, nach dem Cataster von
einem Reinerträge von 77 fl. eine Steuerquote von 13
Gulden 41 kr., in Steiermark Bezirk Pragwald, Ge
meinde S t. Leonhard, aber von einem Reinerträge von 
25 fl. 40 fr. nur eine Steuerquote von 4 fl. 33 fr. zu 
zahlen haben; eine Wiese von 5 Joch 1. Classe würde in 
Krain, Bezirk Gurkfeld, Gemeinde Arch, von dem Eataster- 
Reinertrage 78 fl. 20 kr. eine Steuerquote von 13 fl. 
553/4 kr. zahlen müssen, in Steiermark Bezirf Rann, Ge
meinde Artitsch, mit dem Reinerträge von 29 fl. 10 fr. 
nur eine Steuerquote von 5 fl. 11 '/4 f r . ; ein Weingar
ten von 3 Joch I. blasse würde in Krain, Bezirf Gurk- 
seld, Gemeinde Rauno, von einem Reinerträge von 98 fl. 
eine Steuerquote von 17 fl. 253/4 kr. bezahlen, und in 
Steiermark, Bezirk Rann, Gemeinde Kapellen, von einem 
Reinerträge von 29 fl. 45 kr. nur eine Steuerquote von 
5 fl. I 7-/4 kr.; eine Waldrealität aus 10 Joch Hochwald, 
und 10 Joch Niederwald und 5 Joch Weide, sämmtlich
I. Classe, würde in Krai» Bezirk Landstraß, Gemeinde 
Groß - Dollina, von dem Reinerträge von 30 st. 45 kr. 
eine Steuerquote von 5 fl. 28 kr., und i» Steiermark Be
zirf Reichenbnrg, Gemeinde Sremnitz, von dem Reinerträge 
von 10 fl. 372/4 eine Stenerqnote von 1 fl. 53V4 fr. 
bezahlen.

Ich w ill nicht den h. Landtag mit weiteren Anfüh
rungen aus besagter ohnehin gewiß dem Comitv vom 
hochverehrten Herrn Verfasser Gras Anton v. Auersperg 
vorznlegenden Schrift ermüden, soviel aber dachte ich jetzt 
anführen zu müssen, damit man sieht, wie gerecht unsere 
Klagen über Steuerüberbürdung sind. (Bravo! Bravo!)

Ich halte jedoch dafür, daß, nachdem ich die directen 
Steuern im Allgemeinen als uuverhältnißmäßig und als 
drückend bezeichnet habe, daß ich auch hinsichtlich der än
dern directen Steuern einiges zum Beweise anführe.

Was die HauSclafseiisteuer betrifft, so ist dieselbe 
jetzt in 12 Classeu getheilt. Nun diese Eintheiluug in 
12 Classen entbehrt einer gerechten Grundlage eines glei
chen Maßstabes. So werden die WohnungSbestaiidtheile 
von 1 bis 3 mit 70 fr. und von 30 — 35 mit 63 Gul
den besteuert. Da ist ersichtlich, daß namentlich die großen 
Gebäude gegenüber de» kleinen übersteuert sind.

Sowohl der Großgrundbesitzer, als der Besitzer 
überhaupt, der eine Wohnung für sich hat, für feine, viel

leicht sehr zahlreiche Familie, für seine Dienstboten, 
welche ihm die Geschäfte besorgen, für die Aufbewahrung 
der Feldfrüchte, befinden sich in der traurigen Lage dafür 
eine außerordentliche Hausclaffensteuer zahlen zu müsse». 
(Bewegung.)

Namentlich trifft dieses den Großgru»dbesitzer inso- 
ferne, als die ansehnlichen großen Schlosser unserer Bor
zeit, wenn sie vielleicht auch nicht in allen Theilen gegen
wärtig bewohnt und i» Anspruch genommen werden, und 
wenn sie auch nicht zufälligerweise einem öffentlichen 
Staatsanitc zur Wohnung dienen, dieselben außerordentli
chen Stenern bezahlen müssen. Was soll geschehen? —

Sollen sie dieselben zerstören, zu Ruinen machen, 
damit ein Verein Oesterreichs die Gelegenheit bekommt, 
diese Ruinen als Bandenkniale zu erhalten? (Lebhaftes 
Bravo! und Heiterkeit.)

Cs kann sich ein Besitzer einer solchen Realität von 
der Hansclassenstener gar nicht anders retten, als sie wirk» 
(ich zu zerstören, weil daS Hofdekret vom 9. Ju li 1840 
sagt, daß eine Steuerherabsetzung nur durch die Beseiti
gung der äußern Maner an der bezüglichen Wohnung 
erfolgen kann. Eine solche Beseitigung der äußern 
Mauer ist wohl eine Zerstörung der Wohnung, eine Zer
störung des Gebäudes selbst (Rufe: Sehr gut), und wie 
kann die erfolgen, wenn darauf Pfandrechte lasten. Es 
ist ein Besitzer einer solchen Lokalität verpflichtet, die enor
men Steuern zu bezahlen, und ist außer Stande sich in 
irgend einer Beziehung zu helfen.

Diese ungerechte Hausklaffenbesteuerung könnte da
durch beseitiget werden, wenn ein gerechter Maßstab nach 
Verhältnis; der WohnungS-Bestandtheile, mit einem gerin
gen jährlichen Ansätze angenommen würde.

Ich könnte besondere Objecte anführen, welche durch 
die Hausclasscusteuer besonders uugerechterweise betroffen 
worden, so z. B. die Winzerhäuser in Weingärten. Die
selben sind nicht zur Wohnung, sie sind gewissermaßen 
zur Aufbewahrung der Weinbehältnisse, und zum vorüber
gehenden Gebrauche, namentlich zu jener Zeit, als in den 
Weingärten die Arbeiten dauern, bestimmt. Wenn sich, 
die bezüglichen Arbeiter, welche die Arbeiten in den Wein
gärten besorgen, in dem Ofen, welcher im Winzerzimmer 
steht, ihre täglichen Speisen bereiten, so kann daraus 
wohl noch nicht geschlossen werden, daß diese Winzerhäu
ser zu einer stetigen Wohnung bestimmt, und daher mit 
der Hausclasscusteuer zu belegen sind. (Rufe: Sehr richtig! 
ganz gut!) —

Ich übergehe zu der HanszinSstener. Nach §. 2 des 
Finanz-Ministerial-Erlafses vom 9. August 1850 sind in 
jenen Orten, wo die Mehrzahl der Gebäude im Wege 
der Vermiethung benützt werden, auch die unvermiethet 
gebliebene», von dem Eigenthümer und dessen Familien
gliedern selbst bewohnte» Gebäude, der Hauszinssteuer zu 
unterziehen.

Nun, da kommt wohl ein Besitzer eineö Hauses in 
die Lage eine HanszinSstener zahlen zu müssen, wenn er 
auch nicht einen Raum hat, den er in Miethe geben 
könnte, oder dafür Parteien nicht findet Wenn nun in 
einem Orte eS solche Miethhäuser gibt, u. z. die Mehrzahl, 
— in welcher Beziehung man nicht sehr kritisch vorgeht — 
(Heiterkeit, Bravo!), welche Miethparteien aufnehmen, 
so muß jeder andere auch von seiner eigenen Wohnung 
die Hauszinssteuer bezahle». Gegen dieses Unrecht ist 
keine andere Abhilse, als wenn der gerechte Grundsatz 
ausgestellt wird, daß nur die wirklichen Zinsuugeu einer 
Besteuerung unterworfen werde». Als besondere Anomalie 
möchte ich besonders der Gasthäuser erwähnen. Die Gast-



Käufer haben ihre Lokalitäten für die Unterkunft der Rei
senden bestimmt, oder unterhalten sie die Gäste in den
selben. So lange die Einkommensteuer nicht besonders 
eingeführt, nnd das Wirthsgewerbe mit der Einkommen
steuer nicht belegt war, so lange mochte es eine Berech
tigung gehabt haben, daß die Gasthäuser mit der Haus- 
înSsteuer belegt waren. Jetzt aber tragen sie die doppelte 

Steuer. Sie werden für ihren Erwerb doppelt besteuert. 
(Rufe: Ja, ganz richtig!)

Eine solche Anomalie besteht auch besonders hinsicht
lich der Nebenlokalitäten, der Wohnlokalitäten für Ver
walter, für Diener, für Arbeiter bei Herrschaften, bei 
Fabriken, bei Gewerkschaften; da werden die Arbeiter als 
Miethlinge angenommen, und alle Forst- und andere Auf- 
stchtshäuser, alle Gewerkschaftshäuser, wo die Arbeiter 
lohnen, mit der Hausziussteuer belegt. Hier möchte ich 
Namentlich 3 arme Orte von Oberkrain anführen. Der 
eine ist mein Geburtsort Steinbüchel, nebstdem EiSnern und 
föropp. Von diesen Orten, wo nur gewissermassen einige 
Gewerken, Arbeitgeber und Arbeiter wohnen, verlangt 
Man die Bezahlung der Hauszinssteuer; wo die Nagel- 
schmiede in so engen kleinen Zimmern und so enge an 
einander gedrängt wohnen, und wenn etwas, so gewiffer- 
Massen nur so viel dafür entrichten, daß die Erhaltung und 
Restituirung dieser Lokalitäten möglich ist.

I n  solchen Orten besonders ist die Hanszinsstener 
sehr drückend. —

Ich möchte noch einige Worte hinsichtlich der Er- 
werb- und der Einkommensteuer sprechen. Die Erwerbsteuer, 
welche mit dem Patente vom 31. Dezember 1812 in 
Oesterreich eingeführt, imd im Lande Krain im Jahre 
1816 pnblicirt wurde, ist auch nicht genügend, weil sie 
vorzüglich zur Grundlage die Anzahl der Einwohner hinsicht
lich der Oertlichkeit, wo der zu Besteuereude sich aufhält, — 
ausgestellt hat. Ich möchte nur hier Anfuhren, daß es 
in unserem Vaterlande sehr viele kleine Gewerbe, zum 
Beispiele: Maurer, Tischler, Schuster, Schneider, gibt, 
welche nur dann und wann sich mit der Aushilfsarbeit 
beschäftigen und in die Häuser gehen. — Diese werden mit 
einer zu hohen Erwerbsteuer belegt, weil für sie keine

r  niedere Elasse vorgeforgt ist, und so ergibt es 
daß die armen Menschen Prävaricationen begehen, 

und dann noch mit Strafe belegt werden. — Für solche 
Gewerbetreibende ist der Ansatz zu hoch, so wie anderer
seits für sehr große industrielle Unternehmungen die Er- 
werbsteuer noch zu niedere Ansätze aufgestellt hat. — Für 
die Erwerbsteuer muß in dieser Richtung eine Aendernng 
getroffen, überhaupt aber ein mehr gerechter Grundsatz 
ausgestellt werden.

Ich möchte übrigens dießsalls noch einen besonder,: 
Fall ans dem Bereiche meiner eigenen Wahrnehmungen 
anführen. Die Advokaten und Notare Krains werden 
nach Maßgabe der Seelenanzahl des Bezirkes, in welchem 
ste sich aufhalten, besteuert, weil die Steuerbehörden an- 
uehmen, daß daS ihr Wirkungskreis ist, und sic müssen 
demnach die Erwerbsteuer nach der höchsten Elasse, daS 
ist mit 26 fl. 50 fr. jährlich bezahlen. I n  Istrien hin
gegen kommen sie glimpflicher durch, und zahlen die E r
werbsteuer mir im Betrage von 5 fl. 50 kr. Ich 
spreche nicht für meinen eigenen Vortheil, ich meine nur, 
daß es hier in diesem Falle sehr ersichtlich ist, daß die 
Anzahl der Einwohner des Ortes, in welchem sich ein 
^rwerbsteuerpflichtiger aufhält, keine richtige Grundlage 
dildet, denn, wenn man den Advokaten hinsichtlich der 
Seelenanzahl seiner Wirkungssphäre besteuern wollte, so 
müßte man den ganzen Kreis des Obergerichtssprengels

zur Basis nehmen, weil derselbe im ganzen Obergerichts
sprengel zu vertreten berechtiget ist, und man müßte eine, 
weiß Got t , wie hohe Steuer für ihn schaffen. Dieß sei 
nur angeführt, um zu bezeichnen, daß auch die Grund
lage bei der Erwerbsteuer eine »»richtige ist. Nicht besser 
ist eS mit der Einkommensteuer, welche mit der Erwerb- 
stener gewissermaßen Hand in Hand geht.

Wenn ich nun so die unrichtigen Grundlagen hin
sichtlich der direkten Steuern flüchtig und oberflächlich be
zeichnet habe, so ist cs ersichtlich, daß die Behauptung 
richtig ist, daß die Erhöhung jeder auf einer falschen 
Grundlage basirteu Steuer, eine doppelt ungerechte, eine 
Erhöhung des ursprünglichen Unrechtes ist.

Ich habe daher mit großem Schmerze jene Sitzun
gen der Steuererhöhungen im hohen Reichsrathe mitge
macht, in welchem die Abgeordneten dieses Landes die 
Stimme für ihr Land erhoben und nachgewiesen haben, 
daß wir bei Vertretung nnseres Landes keine Ausnahme 
constatiren, sondern nur gleich mit ändern Ländern behan
delt werden wolle». (Bravo, Bravo.) Ich muß mit 
desto größerem Bedauern jener Beschlüsse erwähnen, weil 
man persönlich überzeugt war, daß unser Land überbürdet 
sei, und doch der Uniformität wegen zu dem Beschlüsse 
verfallen ist, vermöge dessen diese Steuer-Erhöhung uns 
in noch höherem Maße weiterhin drücken soll. «Bravo, 
Bravo.')

Da, meine Herren, möchte man wohl bedenklich wer
den, über die Wohlthate» der Februar-Verfassung. Denn 
unsere Stände habe» im Postulatlmidtage säst mehr Rechte 
gehabt hinsichtlich der Steuervotirnug, hinsichtlich der 
Aeußeruug über die Bewilligung oder Nichtbewilligung, als 
wir gegenwärtig im Gesammt-ReichSrathe, wo w ir Vertreter 
kleiner Länder eben nur eine erfolglose wörtliche Verwahrung 
gegen die Majorifming von Seite anderer größerer Län
der cinzusetzen im Stande sind. (Einzelnes Bravo im 
Centrum.)

M it  Bangen und Furcht, meine Herren, sehe ich 
auch in die Zukunft, daß w ir, wenn die Beschlüsse auf 
gleiche Art wie im vergangenen Jahre gefaßt werden, zu 
unserem Rechte schwer gelangen werden.

Ich möchte mir deßhalb erlaube», die Gründe deö 
Beschlusses des Abgeordnetenhauses in wenigen Worten 
und nur in so ferne zu prüfen, als dieser Gegenstand 
Hieher gehört. Man hat dort gesagt, daß es sich bei der 
Erhöhung der directen Steuern darum handelt, alle 
Steuerkräfte des Reiches nach ihrer Leistungsfähigkeit 
zur Deckung der Staatsbedürfnisse heranzuzicheu.

Diese Motwimng brachte der Bericht hinsichtlich der 
Steuererhöhung für das Jahr 1863, mit der weitern 
Stütze auf die Verhandlungen hinsichtlich der beantragten 
Stenererhöhmig für das VerwaltungSjahr 1862, und der 
Angabe, daß die dort angegebenen Gründe auch für daS 
Jahr 1863 »och gelten.

Nun sind aber in dein Ausschußberichte für daS 
Jahr 1862 Gründe in Menge angesührt worden, daß 
ohne Beschädigung der Landwirthschaft, ohne Beschädigung 
und Inangriffnahme deö Kapitals eine Erhöhung der 
Grund- und Hauözinssteuer unmöglich sei.

Wenn nun die Gründe deö Jahres 1862 im ver
stärkten Maße für daS Jahr 1863 galten, so verstehe 
ich nicht, wie es möglich war, daß man aus diesem 
Grunde zu einem ganz ändern Schlüsse kam, nämlich zur 
Steuererhöhung. (Bravo in Centrum.)

Weiters sagt derselbe Bericht, daß um nicht zu den 
schon bestehenden, theils durch fehlerhafte Steuerprincipien, 
theils durch mangelhafte Durchführung derselben herbei-



geführten Ungerechtigkeiten noch neue hinzuzufügen am 
zweckentsprechendsten schien, sammtliche Stenern der E r
höhung zu unterziehen, und zwar nach möglichst gleichmäßigem 
Maßstabe. Wie ist cs möglich, wenn man anerkennt, 
daß einzelne Steuergattungen ans falschen Principien be
ruhen, daß einzelne Steuergattungen unrichtig dnrchgefübrt 
sind, alle Stenergatkungen einer Erhöhung zu unterziehen, 
nach gleichen Perzenten?! (Bravo!) Die Ungerechtigkeit 
ist evident. Hat man die Steuern erhöhen wollen, und 
war kein Grund der Contribntionöfähigkeit dafür vorhan
den, so wäre einfach zu sagen: Die Staatsverhältnisse, 
die Finanz - Kalamitäten gebieten es.

Aber Gründe des Rechtes, Gründe der Logik hat 
man dafür nicht gefunden, konnte sic auch nicht finden. 
(Abg. v. Langer: Ganz richtig.)

Wie wird unser Land diese erhöhten Steuern auf
bringen? Wenn wir betrachten, wie unser Land durch 
die bisherige Steuerüberbürdnng so sehr nm seine Kraft 
gekommen, so sehr gelähmt worden ist, so müssen uns 
ernste Besorgnisse erfassen. Betrachten wir die indnstriel- 
Icii und landwirthfchaftlichen Verhältnisse unseres Landes, 
wo der Grundbesitzer seine Steuer» zu entrichten nicht 
im Stande ist, wenn er nicht den nöthigen Zuschuß aus 
den industriellen Unternehmungen bekommt, oder wenn 
er nicht in bat Wald odcr in den Stall gebt, um von 
seinem kleinen Capital wegzunehmen und zn verkaufen, 
um damit die Stenern erschwingen zu können.

Sehen wir Oberkrain an, das einst eine bedeutende 
Leinwand-, Tuch-und eine weit günstigere Siebfabrikation 
als jetzt hatte, so daß cS überhaupt in industrieller Be
ziehung weit mehr prodncirte als jetzt, sehen wir, wie cS 
in allen diesen Industriezweigen zurück geht, wie die Eisen- 
nnd Stahl-Industrie völlig stockt. Sehen w ir uns die 
Verhältnisse iit dem steinigen, sterilen Jnnerkrain an, die 
seit Eröffnung der Eisenbahn noch viel ungünstiger gewor
den sind. Blicken wir nach Unterkrain, und da möchte ich 
den Abgeordneten Herrn Derbitsch fragen, wie dort die 
Verhältnisse waren, als er als politischer Oberbeamte
20.000 fl. aus der Privat-Chatoulle Seiner Majestät dcö 
Kaisers und andere 100.000 fl. erhalten hat, und derselbe 
von Gemeinde zu Gemeinde vertheilend gegangen ist, nin 
durch milde Gaben die armen Leute vom Hungertode 
zu retten. (Abg. v. Langer: Ganz richtig.)

So stehen die Verhältnisse in unserm Vaterlande, 
und am besten Felde in Oberkrain, in Ober- und Unter- 
fernik, wo die Bauern die größten Huben besitzen, da, 
meine Herren, ist in einigen Jahren des Mißwachses, 
nach wiederholten Schlägen und Elementar - Ereignissen 
die Industrie betrieben worden, daß Besitzer ans Baum
rinden Brot gebacken nnd mit den eigenen Thränen die
ses Brot gesalzen haben, weil sie nicht das Geld hatten, 
um sich das theuere Salz zn diesem Brote kaufen zu 
können. (Sensation und lebhaftes Bravo.)

Meine Herren, es gibt solcher traurigen Verhält
nisse noch viele; man müßte von Ort zu Ort gehen, nm 
sich allerwärts solche erzählen zu lassen; die Nothlage ist 
übrigens Allen bekannt, wozu soll ich solcher Kalamitäten 
noch mehrere anführen.

Durch die Eteuerüberbürdung ist aber ein solcher 
Tabularschuldenstand der Realitäten entstanden, daß das 
Erträgniß einer Realität in folgenden Richtungen sich 
verliert, und nach folgender Proportion vertheilt werden 
muß: Mehr als ein Drittel, die Hälfte nehmen die 
directen Steuern; mehr als ein Drittel geht auf die Zinsen 
der Tabnlarschulden — und der kleine Rest nur bleibt j 
zur Restanrirung der Realitäten, zur Resnndirung des i

Fundus instructus und — zur Erhaltung des Besitzers und 
dessen Familie. Von einem solchen Einkommen kann man 
sich nicht eine solche Eristenz erzielen, daß mau nebst der 
kümmerlichsten Erhaltung deS Körpers, auch etwas für 
die Bildung des Geistes zn thnn vermöchte.

Ich bin nicht in der Lage einen Ausweis hinsicht
lich der vielen Erecutionen und Sequestrationen vorzufüh
ren, die im ganzen Lande angewendet werden, um die 
Grundsteuer eiuzubringen; aber ich glaube, wir wür
den erstaunen, wenn wir die Zahl hören würden, und
es ist in dem sonst etwas stolzen Oberkrain schon fast
keine Schande mehr, daß dem Landwirthe vom Fundus 
instructus das nothwendigste Vieh aus dem Stalle am 
Markte für die Steuer verkauft wird. (Sensation.)

Wenn wir dann weiter in Betracht ziehen, was 
das ganze Land an Einquartirung prästiren muß, wie
groß die Vorspanns-Auslagen sind, so wird man eS 
wohl begreiflich finden, daß wir eine erhöhte Steuer gar 
nicht zn erschwingen im Stande sind.

Hiezu kommen aber wohl noch andere unerträgliche 
Verhältnisse der Art und Weise der Eintreibung. Ich habe 
Beispiele, — ich w ill sie nicht näher bezeichnen, daß zu 
Steuerämtern oft aus weiter Ferne ans entlegenen Gegenden 
die Leute ihre Steuer bringen, und daß es den Steuerämtern 
nicht immer genehm ist, dieselben in Empfang zn nehmen, 
so daß sie wieder und wieder kommen, die Zeit versplittern, 
und sonst noch Geld auswenden müssen, um die schwer 
zusammen gebrachte Steuer endlich au das Steueramt 
abzuliefern. Das sind bedauerliche Vorgänge, ohne von 
ändern Dingen zu reden, wie eS z. B. manchmal geschieht, 
daß Jemand bei Unkenntniß deS Gesetzes, mit dem er sich 
helfen könnte, auch ein irrthümlicheS unrichtiges Begehren 
erfüllen muß. —

Ich habe sohin einiges Materiale zur oberflächlichen 
Begründung meines Antrages voraebrachl, und möchte nur 
noch mein Vertrauen aus die Gnade Seiner Majestät, 
aus die Einsicht der Regierung und der gesetzgebenden 
Factoren für ihre zukünftigen Beschlüsse noch mehr moti- 
virett. Ich möchte dafür noch Gründe der politischen 
Wichtigkeit und Haltung unseres Volkes und Landes att- 
fuhren. Dieses Land, in welchem wir wohnen, ist die 
Brücke nach Ita lien, in die Welt, und ist ferner der 
Isolator der Revolution in Italien nnd Ungarn gewesen. 
Ein Volk, welches nickt Treue zu seinem Monarchen im 
Herze» getragen hätte, hätte sich nur anzuschließen ge
braucht au die beiden revolutionären Elemente, und es 
wäre eine gefährliche Verbindung zwischen diesen herge- 

I stellt worden. Das treue Volk von Krain kennt von sol
cher Untreue nichts. (Lebhaftes Bravo im Hanse und 
im Zuhörerraunte.)

W ir haben wohl nock wichtige Verdienste in unserem 
Lande. Unsere Eltern und Ahnen haben für die Erhaltung 
der Gesammt - Monarchie stets Alles bereitwillig gcthatt, 
sie haben besonders gegen die Türken, gegen die Franzosen 
gekämpft, und man kann sagen, niemals ist ein Makel 
auf die Vertheidiger, welche die Monarchie ans unserm 
Lande genommen hat, auf dem oder jenem Schlacktselde 
gefallen. (Lebhafter Beifall, Rufe: sehr gut.)

Aus allen diesen Gründen, und ans dem weiter» 
Grunde, daß, wenn wir, unzugegebett, wirklich nock Kräfte 
in unserem Lande hätten, dieselben für außerordentliche 
Ereignisse gespart werden solle», für de» anßerodcntlichen 
Fall', wo der Staat vielteickt wieder zu seiner Selbst- 
erhaltung wird eine» Kampf unternehmen müssen, wo er 
uns auf eine außerordentliche Weise in außerordentlichem



Maße und namentlich als Grenzvolk in Anspruch nebmen 
kann, erwarte ich die Erfüllung unserer Bitten.

Ich empfehle Ihnen daher, meine Herren, meinen 
bezüglichen wohlgemeinten Antrag und hoffe, daß daS be
zügliche (Sornite denselben in spezieller, entschiedener For- 
wulirung vor daö Haus wieder bringen und in der Mo- 
tivirung vollständig ergänzen werde.

Ich gehe nur in einem Punkte von meinem Antrage 
ab, nämlich in dem, daß ick die Verweisung dieses An
trages an ein Somite aus fünf Mitgliedern beantragt 
habe.

M ir  scheint es entsprechender, daß dieser Antrag 
auch an den Finanz-Ausschuß gewiesen werde, welcher 
Ausschuß allenfalls entweder durch Wahl im Landtage, 
»bet dadurch verstärkt werden kann, daß das (Somite ein
zelne , besonders erfahrene Mitglieder deS hohen Hauses 
im Sinne der Geschäfts-Ordnung zu den bezüglichen Be
rathungen einladet.

Ich bitte daher, daß mein Antrag hinsichtlich der 
Verweisung an ein Somite aus fünf Mitgliedern nur 
eventuell für den Fall znr Abstimmung komme, als mein 
gegenwärtig gestellter Antrag auf Verweisung des Antra
ges an den Finanz-Ausschuß nicht angenommen werden 
würde. (Anhaltender, lebhafter Beifall im Hanse und im 
Zuhörerraume.)

Abg. Graf Anton v. A n c r S p e r g :  Ich erlaube 
mir den Antrag deS geehrten Herrn BorrednerS, dessen 
warmer Patriotismus auch in diesem Augenblicke zündende 
Worte gesunden hat, aus ganzer Ueberzeugung zu unter
stützen, imd wenn mein Name auf dem ursprünglichen 
Antrage nicht unter den Unterstützenden erschien, so lag 
dieß bloß in dem Umstande, daß ich verhindert war 
jener Sitzung anzuwohnen, in welcher der Antrag einge
bracht wurde. (Bravo! Bravo!)

Was nun die Begründung betrifft, so ist sie eine 
so überzeugende und ausführliche gewesen, daß ich mich 
enthalten kann, Weiteres anzuführen, und dieß um fo mehr, 
als der Herr Vorredner auch Einiges, waö ich zur Be
gründung eines ähnlichen Antrages vor vielen Jahren 
vorgebracht habe, wieder vorznführeii die Güte gehabt. 
Ich möchte dem nur beifügen, daß das grelle, schreiende 
Mißverhältniß, welches damals betont worden ist, auch 
jetzt noch, wenn auch mit einer mäßig geänderten Ziffer 
verwaltet.

Es wird aber die Aufgabe der Commission sein, an 
welche dieser Antrag geht, diese allmählig durch die Zeit- 
Verhältnisse geänderten Ziffern richtig zu stellen.

Indem ich nun meinen persönlichen Dank für die 
freundliche Anerkennung, die mir geworden ist, auSspreche, 
gestehe ich, daß eS zu einer meiner wohlthucndsten Erin
nerungen gehört, in jenen Zeiten etwas zur Erleichterung 
der Lasten des Landes beigetragen zu haben, wenn diese 
auch nicht in dem Verhältnisse erfolgte, als es allgemein 
gewünscht, und als der Wunsch wirklich ein berechtigter 
war. (Lebhaftes Bravo im Haufe und im Zuhörer
raume.)

Ich glaube aber auch, eine Geisterstimme wird dem

terrn Vorredner danken, für die einer dahin gegangenen 
ersammluug gewordene Anerkennung, nämlich die der 

vormaligen Stände, welche gerade in diesen Räumen, 
zwar mit gebundenen Händen, aber mit Anwendung aller 
ihrer Kräfte gethan haben, waS zu thitit war, um die 
Rechte des Landes zu wahren, und um ihm eine gerechte 
Behandlung in dieser Steuerfrage, die zunächst ihrem W ir
kungskreise anheimfiel, zu sichern.

Wie gesagt, die schreienden Mißverhältnisse in der
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Grundlage der Besteuerung bestehen heute wie damals, 
nur vielleicht iit etwas geänderten Ziffern, und es wird 
wohl die höchste Zeit sein, diesem Mißverhältnisse ein
mal ein Ende zn machen. (Bravo.)

Es ist, nachdem man die Revision des Eatasters im 
Jahre 1845 zugestanden hat, die weitere große Unbill 
vorgekommen, daß man eine Basis in dem Momente, als 
man deren Unrichtigkeit durch die zugestandeue Notwen
digkeit ihrer Revision zngab, noch fortwährend aufrecht 
und faktisch als Grundlage zu den Steuerumlagen beibehielt.

Es ist schon damals von der maßgebenden Behörde 
dieses Mißverhältniß anerkannt, und ist sich in jener vom 
geehrten.Herrn Vorredner angeführten Vorstellung dar
auf bezogen worden. Die vereinigte Hofkanzlei näm
lich hat über eine der wiederholten Vorstellungen der 
Stände unter d. 2. M ai 1840 die beruhigende Ver
sicherung gegeben: „Die neuerlich und von allen Bethei
ligten in Anregung gebrachte BesteueriingS - Differenz 
in den ErtragSansätzen der krainifchen gegenüber der 
steiermärkischen Gemeinden, sei fortwährend ein Ge
genstand der befonbern Aufmerksamkeit der vereinigten

t'oskanzlei und sie behält cS sich vor, den geeigneten 
e i t punk t  wahrzunehmen, in welchem diese Differenz 

en t wede r  vo l l kommen  ausgeg l i chen,  oder  a u f  
eine a l l en  A n f o r d e r u n g e n  entsprechende A r t  
in der S tenernmlage berücksichtigt werden 
kann".

Dasselbe Mißverhältniß, welches hier zwischen Krain 
und Steiermark angedeutet wird, gilt auch rücksichtlich deS 
Verhältnisses von Krain zu Kärnten und wohl auch zu 
ändern später als Krain in die Catastralarbeit einbezoge- 
nen Ländern.

Nach 20 Jahren einer ungerechtfertigten Stener- 
überbürdung dürfte denn doch einmal dieser geeignete 
Z e i t p u n k t  eingetreten sein! (Lebhafter Beifall im Hause 
und in dem Zuhörerraume.)

Wenn ich hoffe, baß der Schritt, der von dem ver
sammelten Landtage dießmal unternommen werden soll, 
eine nachhaltigere Wirkung haben werde, als die von 
den frühem Ständen eingeleiteten Schritte, so rechne ich 
ans die Kraft der Ocffentlichkcit und die Kraft des neu 
erwachten conftitutioncllen Lebens (Bravo, Bravo), ich 
rechne auf die Gnade und Huld, welche Sc. Majestät der 
Kaiser diesem Lande in Anerkennung dessen stets bewähr
ter Treue immer zugewendet hat. Ich rechne auf 
die vor den versammelten Völkern Oesterreichs ge
gebene Zusage des Herrn Finanzministers in den Sitzun
gen deS Abgeordnetenhauses sowohl als des Herren
hauses, zur nächsten Session eine Vorlage zu brin
gen, welche dieses Mißverhältniß behebt; ich rechne endlich 
auch auf den in Wien auf Grundlage des Patentes und der 
Verfassung vom 26. Februar bald wieder versammelten Reichs- 
rath (Bravo); denn allerdings waren die Rechte der vormali
gen Stände in Stenersachen formell weitergehend, alö die 
des gegenwärtigen Landtages, was sie aber in praxi erreicht 
haben, das zeigt eben der Jammer-Zustand unseres Lan
des in Steueraugelegenheiten, und ich rechne darauf, daß 
die in dem österreichischen ReichSrathe concentrirte Kraft 
der österreichischen Völker in dieser Beziehung nicht w ir
kungslos operiren werde; ich rechne endlich aber auch auf 
ein besseres Erkennen von Seite des Reichsrathes in sei
ner nächsten Session, weil ich glaube, daß unser Reichs
rath eine ernste MahnnngS-Stimme, die ans der Vergan
genheit zu uns herüber tönt, wohl beherzigen werde, daß 
man nämlich, um frei zu sein, zuerst gelernt baben muß, 
gerecht zu fein. (Bravo, Bravo.)

r
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Was die formelle Behandlung des gestellten An
trages betrifft, so kann ich mich nur dem nun modificirten 
Antrage des Herrn Dr. Toman anschließen. (Lebhafter 
Beifall.)

Abg. M u l l e y :  Ich glaube mich in allen diesen 
Ansichten vollkommen an die Anträge der hochverehrten 
Herren Vorredner zu halten, finde jedoch einen kleinen 
Antrag auch »och beizufügen:

Die Üeberbürdung in der Steuer des Kronlandes 
Krain ist sowohl durch die Herren ReichSraths-Abgcordne- 
ten, als wie gegenwärtig durch die Herren Vorredner auf 
so eine Weise erschöpft worden, daß ich dieselbe nicht mehr 
zu beleuchten nöthig habe.

Jedoch würde ich glauben, daß, wenn diese Steuer- 
Uebcrbürdung anderen Grönländer» gegenüber gestellt wird, 
nicht so ein schneidendes, ein sprechendes Unrecht begrün
det erscheint. —

Ein Unrecht kann und darf nicht geduldet werden, 
und von dem Rechtlichkeitssiune des H. Reichörathes, so 
wie von der erhabenen Regierung, die ihrem vorbestandc- 
nen Wahlspruche: „Jus titia  regnorum fundamentum“  
wohl getreu verbleiben wird, läßt sich allerdings ein er
sprießliches Ergebniß der angestrebten Petition erwarten.

Die geehrten Herren Vorredner glauben zunächst 
die Abschaffung dieses Unrechtes in der Steuerrevision zu 
suchen.

Auch ich stimme diesem Antrage im Wesen vollkom
men bei, nur glaube ich aber, daß in dieser Richtung die 
Hilfe zu spät kommen dürfte.

Eine vorübergehende Revision würde uns wenig 
Heil bringen, wir haben die traurige Erfahrung hinter 
uns, daß vor Einführung des stabilen Katasters dieses 
heute so oft angeregte Mißverhältmß zwischen den Nach
barländern oft empfunden und vor die Stufen des höch
sten Thrones gebracht wurde.

Was war die Folge davon?
Eine Revision, vermöge welcher die Kreise von 

Marburg und von C illi um ein Unbedeutendes in der Cata- 
stral-Schätznng gehoben, lind die Steuer in unserem ge
drückten Lande an den Grenzen um ein Unbedeutendes der 
Parificirung wegen herabgesetzt wurde, während das 
Ganze ans morschen Stützen stehende Catastral-Gebäude 
im Innern in voller Kraft aufrecht erhalten wurde.

Wenn nun mit einer oberflächlichen Revision uns 
wenig gedient ist, so würde man glauben, daß zu einer 
radikalen Abhilfe in das Wesen der Catastral-Uebcrschätzung 
eingegriffen werden soll.

Eine solche Arbeit, die eine förmliche Reambnlirung 
involvirt, dürfte bei der thätigsten Anstrengung doch viele 
Jahre in Anspruch nehmen.

Nun stelle ich die Frage an die hochverehrten Herren 
Mitglieder, ist daö Land Krain wohl kräftig genug, durch 
mehrere Jahre noch diese Bedrückung, dieses Unrecht er
tragen zu können?

Ich glaube mit einem entschiedenen N e i n  darauf 
antworten zu müssen.

Blicken wir ans das hinsiechende, verarmte und nn- 
wirthliche Jnnerkrain und resp. den Karst, so werden 
wir finden, daß sich dort bereits die Rückstände zu einer 
bedauerlichen Höhe anhänfen, und man nicht abschen kann, 
wie sie eingcbracht werden. Man kann den Stcuerämtern 
in keiner Beziehung eine Lauigkeit zum Vorwurfe machen, 
sic wenden die energischsten M ittel an, ja sie überschrei
ten sogar das bestehende Gesetz mit Rücksicht des $. 296 
und 340 der Gerichts-Ordnung, daß sie auf den sogenann

ten fundus instructus und die sogenannten Berufs- 
Objecte keine Rücksicht mehr nehmen können. (Ruf: Richtig.)

Gehen wir nach Unterkrain herab, so werden wir 
finden, daß der arme Landmann mit Elend und Noth 
ringt, daß er im Schweiße des Angesichtes für die un
entbehrlichsten Lebensmittel kämpft um sich vor Verfall, 
Hinsinken und Contributionsnnfähigkeit zu retten. (Bravo.)

Nur der karge industrielle Oberkrainer dürfte viel
leicht noch ein paar Jahre das Glück haben, sich vor 
dieser Hinsinknng zu bewahren, allein wodurch? Dadurch 
daß er seine industrielle Ernte mit der Bodenernte ver
mengt, und daß er zur Unerklecklichkeit der erstem die 
letztere einsetzt.

Meine Herren! die Erschöpfung, die Erlahmung 
durch die enorme Anspannung der Steuerkraft im Lande 
Kraut ist, glaube ich, zulänglich dargcthan, eine schleu
nige Abhilfe unerläßliches Bedürfnis!, um es vor diesem 
Abgründe zu retten, und ich glaube, daß eine solche nur 
in dem bestehen könne, wenn schon gegenwärtig auf einen 
positiven Nachlaß, rückstchtsweise eines aliquoten Thcilcs 
der ordinären Grundsteuer hingcwiescn wird.

Ich erachte daher zu dieser angestrebten Petition 
noch den Antrag beifügen zu müssen:

„Der hohe Landtag beschließe: Dieser Petition sei auch 
die nntcrthänigste Bitte beizufügen, im Kronlande Krain 
werde die Einhebung des vierten Theiles der ordinären 
Grundsteuer aus dem Titel der erwiesenen Üeberbürdung 
bis zur Durchführung der Catastralschätzungs - Revision 
bewilliget". — (Einzelnes Bravo.)

Es steht dieser Punkt nicht vereinzelt da, wir haben 
bereits zur Regelung der gleichen Mißverhältnisse in den 
zwanziger Jahren das Beispiel gehabt, wo ebenfalls ein 
aliquoter Thcil nämlich 20 % Einlaß auf sämmtliche 
Urbarialien ungeordnet worden ist.

Ich glaube in diesem Mittel den nächsten Punkt 
zur Ueberhebung des Landes zu finden, daß cs nicht 
unter der ungebührlichen Steuerlast unterliegt. (Bravo, 
Bravo!)

Abg. D r. T o m a n : Ich bin sehr dankbar dem 
hochverehrten Herrn Grafen Auersperg für die Ergänzung 
der Motivirung und für die Unterstützung meines An
trages, so wie auch dem geehrten Herrn Vorredner.

Doch erlaube ich mir gegen den Vortrag des ge
ehrten Herrn Vorredners bloß zu bemerken, daß sein Antrag 
gewiß dem Comite sehr angenehm sein wird, daß aber 
gcschäftsordnungsmäßig derselbe jetzt nicht gestellt wer
den kann, da über die Motivirung eines sclbfiständii) 
gestellten Antrages nur die Verweisung an ein Comite 
oder die Nichvcrwcisnng, resp. die Ablehnung, erfolgen 
kann. Gewiß aber, wie ich es selbst auch in meinem An
träge angedcutet habe, wird das Comite diesen Antrag, 
welcher auf einen bestimmten positive» Nachlaß der Steuer 
zielt, mit Freuden aufnehmcn, und auch denselben bei 
seinen Bcrathnngen benützen. (Bravo, Bravo.)

P r ä s i d e n t :  Nach der glänzenden und erschö
pfenden Motivirung des Herrn Antragstellers bleibt mir 
nur noch übrig, die Frage an die hohe Versammlung zu 
stellen, ob dieser Antrag des Herrn Abgeordneten Dr. 
Toman dem §. 18 der G. O. gemäß an einen bereits 
bestehenden Ausschuß ober an einen neu zu creirenden 
zu verweisen sei. (Ruf: Finanz-Ausschuß.)

Diese Frage muß ich stellen.
Jene Herren, welche mit der Verweisung des An

trages an irgend einen Ausschuß einverstanden sind, bitte 
ich sich zu erheben. (Die ganze Versammlung erhebt sich.)
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Jetzt stelle ich die Anfrage, ob dieser Antrag spe
ziell dem Finanz - Ausschüsse zuzuweisen sei ?

Jene Herren, welche mit diesem Antrage einverstan
den sind, bitte ich sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag des Herrn Abgeordneten Dr. Toman 
ist dem Finanz-Ausschusse zur Vorberathung und Bericht
erstattung zugewiesen. Vielleicht dürfte eS dem hohen 
Haufe wegen der Dringlichkeit des Gegenstandes gefällig 
sein, einen Termin zu bestimmen, binnen welchem derselbe 
zum Vortrage kommen soll?

Abg. Graf Ant. A n e r s p e r g :  Einen Termin zu 
sehen, ist sehr schwer, weil die Masse des zu verarbei
tenden Materials in Vorhinein nicht zn übersehen ist.

P r ä s i d e n t :  Es wird ohnehin vorausgesetzt, daß 
der Ausschuß mit der nöthigen Beschleunigung diesen Antrag 
in Angriff nehmen und seine Anträge hierüber stellen werde.

W ir kommen nun zum Punkte 4 der heutigen Ta
gesordnung , zum Vortrage bezüglich der Bequartiruugs- 
Auslagen der GenSdarmerie.

Abg. Dr. T o m a n :  Herr Landeshauptmann! Ich 
beantrage die Unterbrechung der Sitzung auf 10 M inu
ten, eben sowohl in unfern Interesse, als auch schon im 
Interesse der Herren Stenographen.

P r ä s i d e n t :  Ich  bitte um die Bekanntgabe des 
Wahlresultates.

Abg. K r  o mer :  Zur Wahl des Ausschusses in
Betreff der Vorberathung deS Gesetzes über die Auflage 
neuer Grundbücher wurden 31 Stimmzettel abgegeben, 
und es erhielten, die Herren:

Brolich 26 Stimmen, 
v. Wurzbach 24 „
Mulley 25 „
v. Strahl 22 „
Kromer 21 „
und Koöler 19 Stimmen.

Diese Herren erscheinen daher durch absolute Stim
menmehrheit gewählt.

Die nächst meisten Stimmen erhielten: Die Herren: 
Derbitsch 15 Stimmen,
Dr. Skedl 14
Koren 12 „
Kapelle 11 „
Br. Apfaltrern 9 „
und Jombart 5 Stimmen; 

die weiteren Stimmen sind von 4 bis 1 getheilt.
Es sind somit mit absoluter Stimmenmehrheit ge

wählt, die Herren: Brolich, v. Wurzbach, Mulley, v. 
Strahl, Kromer und Kosler.

P r ä s i d e n t :  W ir müssen zur zweiten Wahl des ei
nen abgängigen Eomito - Mitgliedes schreiten. (Nach 
Abgabe der Stimmzettel und Wiederaufnahme der Sitzung.)

W ir werden hier gleich das Scrutinium vornehmen.
Ich bitte den Herrn Landesgerichtsrath Kromer und 

den Herrn Bürgermeister Ambrosch zu scrutiniren.
Stimmen haben erhalten, die Herren:
Laut Stimmzettel:

1. D r. Skedl.
2. Br. Apfaltrern.
3. Br. Apfaltrern.
4. Br. Apfaltrern.
5. Derbitsch.
6. Derbitsch.
7. Br. Apfaltrern.
8. Derbitsch.
9. Dr. Skedl.

10. Br. Apfaltrern.

11. Dr. Skedl.
12. Dr. Skedl.
13. D r. Skedl.
14. Dr. Skedl.
15. Br. Apfaltrern.
16. D r. Skedl.
17. Br. Apfaltrern.
18. Derbitsch.
19. Dr. Skedl.
20. Dr. Skedl.
21. Jombart.
22. Dr. Skedl.
23. Dr. Skedl.
24. Dr. Skedl.
25. Dr. Skedl.
26. Dr. Skedl.
27. Dr. Skedl.
28. Derbitsch.
29. Derbitsch.
30. Derbitsch.

Abg. K r o m e r :  Bei 30 Stimmenzetteln ist die 
absolute Majorität 16; der Herr Dr. Skedl erhielt 15, 
Herr Baron Apfaltrern 7, Herr Derbitsch 7 Stimmen und 
Herr Jombart 1 Stimme.

ES tritt nun die engere Wahl ein. (Ruf: zwischen
wen?)

P r ä s i d e n t :  Zwischen Dr. Skedl und Baron 
Apsaltrern. (Ruf: Derbitsch hat auch 7 Stimmen.)

Freih. v. Apfaltrern und Derbitsch haben gleich viel 
Stimmen, eS entscheidet also daS Los, welcher von beiden 
itt die engere Wahl zn kommen hat. (Heiterkeit.)

Landeshauptm.-Stellvertr. v. W  u r z b a ch: (Nach
dem er eines der ihm vom Präsidenten gereichten Zettel 
zieht, liest):

Baron Apfaltrern. (Liest den übrig gebliebenen 
Zettel): Derbitsch.

P r ä s i d e n t :  Herr Baron Apfaltrern kommt in
die engere Wahl und Herr D r. Skedl. (Nach Abgabe 
der Stimmzetteln.)

I n  der engem Wahl haben Stimmen erhalten die 
Herren:

Laut Stimmzettel:
1. Dr. Skedl.
2. Dr. Skedl.
3. Br. Apfaltrern.
4. Dr. Skedl.
5. Dr. Skedl.
6. Dr. Skedl.
7. Br. Apfaltrern.
8. Br. Apfaltrern.
9. Dr. Skedl.

10. Br. Apfaltrern.
11. Br. Apfaltrern.
12. Dr. Skedl.
13. Dr. Skedl.
14. Br. Apfaltrern.
15. Dr. Skedl.
16. Dr. Skedl.
17. Dr. Skedl.
18. Dr. Skedl.
19. D r. Skedl.
20. Dr. Skedl.
21. Dr. Skedl.
22. Dr. Skedl.
23. Br. Apfaltrern.
24. Dr. Skedl.



12

Abg. K r o m e r :  Herr Dr. Skedl erhielt 17 und 
Herr Br. Apfaltrern 7 Stimmen.

P r ä s i d e n t :  Herr Dr. Skedl ist somit als 7. 
Mitglied mit absoluter Majorität gewählt.

Landeshauptmanns - Stellvertr. v. W u r z b a c h : Herr 
Landeshauptmann, ich bitte um das Wort.

3ch beantrage den Schluß der Sitzung und bemerke 
zu desseu Begründung nur kurz.

W ir hätten jetzt den Vortrag bezüglich der Bequar- 
tirungs-Auslagen für die GenSdarmerie zu verhandeln.

ES ist aber der dazu gehörige Entwurf zur Pau- 
fchaliruna der GenSdarmerie - Bequartirungs - Erfordernisse 
erst bei Beginn der Sitzung uns vorgelegt worden.

Da wir pro informatione davon vor der Ver
handlung erst Kenntniß nehmen müssen, und da auch die 
Zeit schon vorgerückt ist, glaube ich, daß der Antrag auf 
Schluß der Sitzung gerechtfertiget ist.

P  r ä si d e u t : Wird der Antrag unterstützt? (Ge
schieht.) Er ist unterstützt.

Ich schließe also die Sitzung und beraume die 
nächste Sitzung auf Freitag 10 Ühr. An die Tages
ordnung kommt der Vortrag hinsichtlich der BeqnartirnngS- 
Auslagen der GenSdarmerie, der Antrag auf Verleihung 
einer Gnadengabe aus dem Landesfonde und even
tuell einige Gesuche der Gemeinden um Genehmigung 
deS Verkaufes von unbedeutenden Gründen u. dgl.

(Schluß der Sitzung l »  Uhr 4 5  M in u ten .)

vuW U X A A A a .


